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8 Einnahmen und Ausgaben 2024

Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Defizit in Hohe von
871,7 Mio. Euro ab. Fur den Haushaltsausgleich entnahm die
Landesregierung diesen Betrag in voller Hohe der Allgemeinen
Riicklage. In der Folge reduzierte sich deren Bestand zum Ende
des Jahres 2024 auf nunmehr 714,7 Mio. Euro.

81 Das Haushaltsjahr 2024 im Uberblick

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2024
beliefen sich auf jeweils 17.508,1 Mio. Euro. Im Vergleich zum
Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um jeweils 478,5 Mio. Euro.
Ursprunglich plante das Land fur das Jahr 2024 mit einem
Haushaltsvolumen von 16.741,1 Mio. Euro. Der Haushaltsansatz
wurde um 767,0 Mio. Euro Ubertroffen.

Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Defizit in Hohe von
871,7 Mio. Euro ab. FUr den Haushaltsausgleich entnahm die
Landesregierung diesen Betrag in voller Hohe der Allgemeinen
Rucklage. Dadurch sank deren Bestand um mehr als die Halfte
auf nunmehr 714,7 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf die
Finanzierung der MalBnahmen des Brandenburg-Pakets aus der
Allgemeinen Rucklage zuruckzufihren. Sie umfassten 2024 ein
Haushaltsvolumen von 653,8 Mio. Euro. Auf die ursprunglich
hierfUr vorgesehene Kreditaufnahme nach §8 18b Landeshaus-
haltsordnung’ (LHO) musste die Landesregierung verzichten,
nachdem das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg die
zugrundeliegenden Regelungen im Haushaltsgesetz (HG) fur
verfassungswidrig erklart hatte.?

Die strukturellen Ausgaben des Landes stiegen im Jahr 2024 auf
16.095,2 Mio. Euro an. Dies entspricht im Vergleich zum Jahr 2023
einem Anstieg um 1.110,3 Mio. Euro (7,4 %).

Die Krediteinnahmen des Landes Brandenburg beliefen sich im
Jahr 2024 auf 441,5 Mio. Euro. Davon entfielen 426,1 Mio. Euro
auf konjunkturbedingte Kredite und 15,4 Mio. Euro auf Kredite fur
finanzielle Transaktionen.

Den Krediteinnahmen standen Tilgungen in Hohe von
77,6 Mio. Euro gegenuber. Davon entfielen allein 50,4 Mio. Euro
auf die Tilgung notlagenbedingter Kredite nach 8 18b LHO.

1 Landeshaushaltsordnung vom 271. April 1999 (GVBL. | 1999, Nr. 7, S. 106), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2025 (GVBI. 1 2025, Nr. 12).

2 Vgl.VerfGBbg, Urteilvom 21. Juni 2024 - VfGBbg 22/23.
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In der Folge stieg der Schuldenstand des Landes im Vergleich zum
Vorjahr um 363,8 Mio. Euro. Zum Ende des Jahres 2024 lag dieser
nunmehr bei 21.770,5 Mio. Euro.

Dem Sondervermdgen Zukunftsinvestitionsfonds wurden im
Jahr 2024 Mittel in Hohe von 198,2 Mio. Euro entnommen. Dies
ist die hochste Entnahme binnen eines Haushaltsjahres seit der
Errichtung des Sondervermdgens im Jahr 2019.

Die Mittel des Zukunftsinvestitionsfonds waren geplant, um
,auf die enormen Herausforderungen in den Bereichen Regionalent-
wicklung, Innovationen und Digitalisierung sowie des Klimaschutzes
reagieren zu kénnen”2 Zum 31. Dezember 2024 waren im Zukunfts-
investitionsfonds noch Mittel in Hohe von 554,8 Mio. Euro
enthalten. Fur die seinerzeit als unmittelbar erforderlich einge-
schatzten Investitionen wurden bislang weniger als die Halfte der
Mittel verausgabt.

Ein deutlicher Anstieg im Landeshaushalt war im vergangenen
Jahr bei den Personalausgaben zu verzeichnen. Diese stiegen
um 14,0 % gegenuber 2023 an und beliefen sich auf 4.107,0 Mio.
Euro. Der Aufwuchs war auf die Tariferh6hungen und Besoldungs-
anpassungen zurudckzufuhren und wurde im Rahmen der
Haushaltsaufstellung bereits bertcksichtigt.

Daruber hinaus stiegen die Versorgungsbezuige des Landes erneut
an. Sie beliefen sich auf 610,4 Mio. Euro und sind damit gegenuber
dem Jahr 2023 um 111,6 Mio. Euro angestiegen. Indes unterblieb
erneut eine Zufuhrung an den Versorgungsfonds.

8.2 Einnahmen

Mit 17.508,1 Mio. Euro lagen die Einnahmen um 478,5 Mio. Euro
Uber denen des Jahres 2023 (17.029,6 Mio. Euro).

3 Vgl.Drs. 7/120.
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2022 2023 2024 Anderung
Einnahmearten Ist Ist Ansatz Ist Dife- 2023/2024
renz
Werte in Mio. € in %

Steuern und steuer-
ahnliche Abgaben, 10.566,3 | 10.725,2  10.918,2 | 10.745,2  -173,0 0,2
darunter
Gemeinschaftsteuern 9.754,5 101286 | 10.122,3 | 10.208,8 86,4 0,8
Landessteuern 793,8 580,6 779,4 5175 -2619 -10,9
Verwaltungs- 530,3 5488 4647 611,5 146,9 11,4
einnahmen
Einnahmen aus
Zuweisungen und 3.0159 3.2425 22863 29161 6298 -10,1
Zuschissen des
Bundes, davon
Allgemeine Zuweisungen 4145, 43537 | 11289 9833 | 1457 274
des Bundes, darunter

BEZ im Rahmen des

Finanzausgleichs 7173 9889 764,1 6185 | -1457 -375

2020

Sonstige

Zuweisungen des 13409 | 15348 8675 15717 1 704,22 2,4

Bundes

Zuweisungen fur

Investitionen vom 5576 3539 2899 361,2 713 2,0

Bund
Einnahmen aus
Zuschiissen der EU, 376,2 388,2 696,5 734,9 38,5 89,3
davon
Zuschusse von der EU 328,5 315,8 568,9 650,9 82,0 106,1
sonstige Zuschusse fur 477 724 1276 840  -436 16,1
Investitionen von der EU
Nettokreditaufnahme, 1556 ggo0 255 4415 4160 49,8
darunter
nach § 18a LHO 0,0 0,0 1,2 426,1 4249 -
nach 8 18b LHO 0,0 550,2 0,0 0,0 0,0 -100,0
Besondere
Finanzierungs- 2.188,3 830,8 1.915,5 1.599,0 -316,5 92,5
einnahmen, darunter
Entnahme Zifo 68,0 114,4 2301 198,2 -31,9 733
Entnahme Allgemeine 0,0 00 15566 8717 -6848 -
Rucklage
Sonstige Einnahmen 410,0 4141 434,5 459,8 254 11,0
Summe 17.255,8 17.029,6 16.7411 17.508,1 767,0 2,8

Tabelle 27: Einnahmearten 2022 bis 2024

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2022 bis 2024, Abweichungen durch

Rundung
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8.2.1 Steuern und steuerahnliche Abgaben

Die Einnahmen aus Steuern und steuerdhnlichen Abgaben
lagen im Jahr 2024 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Sie
stiegen lediglich um 20,0 Mio. Euro auf 10.745,2 Mio. Euro an.
Im Vergleich zum Haushaltsansatz nahm das Land Brandenburg
173,0 Mio. Euro (1,6 %) weniger ein. Hauptursache hierfur war
die im zweiten Jahr in Folge zu beobachtende Verringerung
der Einnahmen aus Landessteuern. Gegenuber dem Jahr 2023
nahm das Land hier 63,2 Mio. Euro weniger ein (10,9 %). Zum
Jahresabschluss 2024 betrugen die Einnahmen aus Landessteuern
517,5 Mio. Euro. Der Haushaltsansatz wurde im Ergebnis um
261,9 Mio. Euro unterschritten. Die Einnahmen aus Landessteuern
erreichten damit den niedrigsten Stand seit 2017 (503,9 Mio. Euro).
Der Ruckgang ist, wie auch schon im Vorjahr, insbesondere
auf die gesunkenen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer
(80,5 Mio. Euro) zurtckzufuhren.

Der Ruckgang der Landessteuern konnte jedoch durch die
Einnahmen aus den Landesanteilen an den Gemeinschaftsteuern
kompensiert werden. Hier gab es im Vorjahresvergleich
einen Zuwachs um 80,1 Mio. Euro auf 10.208,8 Mio. Euro. Die
Einnahmen Ubertrafen den Haushaltsansatz des Jahres 2024 um
86,4 Mio. Euro.

Der Landesanteil an den Zuschldgen im Finanzkraftausgleich belief
sich fur das Land Brandenburg im Jahr 2024 auf 1.442,0 Mio. Euro.*
Dies entspricht einem Zuwachs von 19,0 Mio. Euro im Vergleich
zum Jahr 2023.

8.2.2 Verwaltungseinnahmen

Die Verwaltungseinnahmen beliefen sich auf 611,5 Mio. Euro.
Sie lagen um 62,7 Mio. Euro (11,4 %) uber denen des Jahres 2023
und um 146,9 Mio. Euro Uber dem Haushaltsansatz 2024. Allein
40,7 Mio. Euro hiervon beruhten auf Zinseinnahmen fiur die
Anlage zeitweilig freier Kassenmittel.

Die sonstigen Verwaltungseinnahmen bei den ordentlichen
Gerichten und Staatsanwaltschaften sanken im Vorjahresver-
gleich abermals (-4,6 Mio. Euro). Der Haushaltsansatz in Hohe
von 134,5 Mio. Euro wurde um 31,3 Mio. Euro unterschritten. Mit
Gesamteinnahmen in H6he von 103,2 Mio. Euro machen diese aber

4 Vgl. Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April 2025, ,Der Bundesstaatliche Finanzausgleich im
Jahr2024",S.22.
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immer noch den groBten Anteil an den Verwaltungseinnahmen
des Landes aus.

8.2.3 Zuweisungen des Bundes

Die Allgemeinen Zuweisungen des Bundes verringerten sich
im Vergleich zum Jahr 2023 um 370,5 Mio. Euro (27,4 %) auf
983,3 Mio. Euro. Dies ist ausschlieBlich auf die deutlich niedrigeren
Erganzungszuweisungen des Bundes nach & 11 Absatz 2 Finanz-
ausgleichsgesetz® (FAG) zur erganzenden Deckung des allge-
meinen Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich besonders geringer
kommunaler Steuerkraft gemalR 8 11 Absatz 5 FAG zurlckzu-
fuhren. Diese beiden Einnahmepositionen verringerten sich auf
618,5 Mio. Euro. Sie lagen um 370,5 Mio. Euro (37,5 %) unter dem
Wert des Jahres 2023 sowie 145,7 Mio. Euro unter dem Haushalts-
ansatz 2024.

Die sonstigen Zuweisungen des Bundes stiegen gegenuber dem
Vorjahr um 36,9 Mio. Euro auf 1.571,7 Mio. Euro an. Dabei nahmen
die Zuweisungen des Bundes zur Weiterleitung an die Landkreise
und kreisfreien Stadte gemall § 46a SGB XII® (Erstattungen
fur Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung) mit einem Plus in H6he von 24,7 Mio. Euro am
starksten zu.

Die Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes fur Investitionen
beliefen sich im Jahr 2024 auf 361,2 Mio. Euro. Im Vergleich zum
Vorjahr stiegen sie um 7,3 Mio. Euro an. Wahrend die Zuweisungen
des Bundes zur Umsetzung der Regionalisierung entfielen
(2023: 14,0 Mio. Euro), stiegen die Zuweisungen zur Forderung
des sozialen Wohnungsbaus um 9,3 Mio. Euro an. Zudem stiegen
die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes im Rahmen des
Strukturstarkungsgesetzes fur die Kohleregionen im Vergleich
zum Jahr 2023 um 11,0 Mio. Euro auf 53,7 Mio. Euro. Damit flossen
14,9 % der gesamten Investitionszuweisungen des Bundes in die
Transformation der Lausitz.

5 Vgl Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3955, 3956), zuletzt geandert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. | 2025, I Nr. 57).

6 Das Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003,
BGBI. I S. 3022, 3023), zuletzt geandert durch Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Dezember
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 449).
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8.2.4 Zuschusse der Europaischen Union

Die Einnahmen aus Zuschussen der Europdischen Union (EU)
erhdhten sich im Jahr 2024 um 346,8 Mio. Euro auf 734,9 Mio.
Euro. Dieser deutliche Anstieg wurde bereits durch einen héheren
Haushaltsansatz (696,5 Mio. Euro) eingeplant. Im Ergebnis waren
vor allem die um 207,3 Mio. Euro hoheren Zuweisungen zur
Intervention aus dem Just Transition Fonds (JTF) 2021 bis 2027
ausschlaggebend. Der JTF ist ein von der EU geschaffenes Forder-
instrument, das einen gerechten regionalen Strukturwandel
zur Klimaneutralitat der EU bis 2050 unterstutzen soll. Daruber
hinaus entwickelten sich auch die Zuweisungen zur Intervention
aus dem Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE)
2014 bis 2020 sowie die Zuweisungen zur Intervention aus dem
Europaischen Sozialfonds (ESF) 2014 bis 2020 positiv. Im Vergleich
zum Jahr 2023 stiegen die Zuweisungen aus dem EFRE um
51,5 Mio. Euro und aus dem ESF um 72,4 Mio. Euro.

8.2.5 Krediteinnahmen

Das Land Brandenburg nahm im Jahr 2024 mit 441,5 Mio. Euro
deutlich weniger Kredite auf als im Vorjahr. Wahrend die Kreditein-
nahmen im Jahr 2023 noch 880,0 Mio. Euro betrugen, reduzierten
sie sich im Haushaltsjahr 2024 etwa auf die Halfte.

Um die Entwicklung der Kreditaufnahmen vergleichen zu kénnen,
sind diese jedoch um Einmal- bzw. Sondereffekte zu bereinigen.
Dazu zahlen insbesondere Kredite, welche nach 8 18b LHO zur
Bekampfung von Naturkatastrophen oder aulRergewodhnlichen
Notsituationen aufgenommen wurden.

Im Jahr 2023 betrugen die Ausgaben fur Malinahmen aus dem
Brandenburg-Paket 560,6 Mio. Euro. Diese wurden in Hohe von
550,2 Mio. Euro Uber notlagenbedingte Kredite finanziert, wahrend
10,4 Mio. Euro aus dem laufenden Haushalt finanziert wurden.
Infolge des Urteils des Landesverfassungsgerichts, das die
ursprunglich geplanten notlagenbedingten Kreditermachtigungen
fur verfassungswidrig erklarte, wurden im Jahr 2024 keine
Kredite nach 8 18b LHO aufgenommen. Fur einen Vergleich sind
folglich die Kreditaufnahmen des Jahres 2023 um die Hohe der
notlagenbedingte Kredite zu bereinigen. Betrachtet man nunmehr
die bereinigten Kreditaufnahmen, ergibt sich ein Anstieg von
329,8 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 441,5 Mio. Euro im Jahr 2024.
Dies entspricht einem Zuwachs in H6he von 111,7 Mio. Euro.
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Der grolite Anteil an den Kreditaufnahmen des Jahres 2024
entfallt auf konjunkturbedingte Kredite nach & 18a LHO in Hbéhe
von 426,1 Mio. Euro.

Die Kreditaufnahmen zur Umsetzung finanzieller Transaktionen
lagen im Jahr 2024 mit 15,4 Mio. Euro deutlich unter dem
Vorjahreswert (329,9 Mio. Euro). Wie bereits in den vergangenen
Jahren beinhalteten sie jedoch eine Schuldenaufnahme fur BAfoG-
Mittel. Dabei standen den Ausgaben in Hohe von 26,2 Mio. Euro
Einnahmen aus Bundesmitteln in gleicher Hohe gegentber. Dieses
Vorgehen hatte der Landesrechnungshof in der Vergangenheit
bereits mehrfach kritisiert. Entgegen der Rechtsauffassung
des Ministeriums der Finanzen und fur Europa (MdFE) fuhrt
die doppelte Refinanzierung dieser Ausgaben insoweit zu einer
verfassungswidrigen strukturellen Nettokreditaufnahme. Andere
Bundeslander’ haben die Berechnung zwischenzeitlich angepasst,
sodass es zu keiner doppelten Refinanzierung kommen kann. Das
Land Sachsen-Anhalt erweiterte beispielsweise den § 18 Absatz 2
LHO® um folgenden Passus: “Einnahmen und Ausgaben sind um
diejenigen finanziellen Transaktionen zu bereinigen, fiir die das Land
nicht zumindest anteilig zweckgebundene Einnahmen erhdlt oder
erhalten hat”.

Eine nach Ansicht des Landesrechnungshofs verfassungskonforme
Auslegung der Regelungen hatte im Jahr 2024 nicht zu einer
Kreditaufnahme im Rahmen finanzieller Transaktionen berechtigt.

Der Landesrechnungshof weist seit mehreren Jahren darauf hin,
dass eine Korrektur auch im Land Brandenburg erforderlich sei.
Obgleich mit dem Haushaltsbegleitgesetz fur den Doppelhaushalt
2025/2026° umfangreiche Anderungen an der LHO vorgenommen
wurden, erfolgte keine Anpassung der Vorschrift zur Berechnung
des Saldos aus finanziellen Transaktionen. Ob sie vom MdFE
zukunftig verfassungskonform ausgelegt wird, bleibt abzuwarten.

8.2.6 Entnahme aus der Allgemeinen Rucklage

Mit 871,7 Mio. Euro wurde im Jahr 2024 nur etwas mehr als die
Halfte der veranschlagten Summe (1.556,6 Mio. Euro) aus der
Allgemeinen Rucklage entnommen. In der Folge reduzierte sich
deren Bestand auf nunmehr 714,7 Mio. Euro.

7  Die Bundeslander Hessen und Sachsen-Anhalt berlcksichtigen die BAf6G-Ausgaben bei der
Ermittlung der Krediterméachtigung fur finanzielle Transaktionen nicht.

8 Vgl Landeshaushaltsordnung Sachsen-Anhalt vom 30. April 1991 (GVBI. LSA 1991, 35), zuletzt
geandertam 25. Februar 2025 (GVBI. LSAS. 374, 375).

9 Vgl Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026 (GVBI. 1 2025, Nr. 12).
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Die MalBnahmen aus dem Brandenburg-Paket mit einem Volumen
von 653,8 Mio. Euro im Jahr 2024 wurden vollstandig aus der
Allgemeinen Rucklage finanziert.® Dies wurde erforderlich,
nachdem das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
die fur 2024 urspringlich geplante Finanzierung Uber eine
notlagenbedingte Kreditaufnahme fur verfassungswidrig erklart
hatte."

8.2.7 Anteile der Einnahmearten an den Gesamteinnahmen

Die Verteilung der Anteile an den Gesamteinnahmen des Landes
stellte sich im Jahr 2024 wie folgt dar:

2,6 Steuern und steuerahnliche

1 Abgaben

2,5 m Verwaltungseinnahmen
4,2 Einnahmen aus Zuweisungen
und Zuschtssen des Bundes

B Einnahmen aus Zuschussen
der EU

Nettokreditaufnahme

m Besondere
Finanzierungseinnahmen

16,7

3,5 . )
61,4 Sonstige Einnahmen
in %
Abbildung 3: Anteile der Einnahmearten 2024 an den Gesamteinnahmen

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung

Der Anteil der besonderen Finanzierungseinnahmen an den
Gesamteinnahmen stieg gegenuber 2023 deutlich von 4,9 % auf
9,1 % und naherte sich damit wieder der H6he von 2022 an. In
jenem Jahr lag der Anteil der besonderen Finanzierungseinnahmen
bei 12,7 %. Der Anstieg im Jahr 2024 ist insbesondere auf die
hohe Entnahme aus der Allgemeinen Rucklage zuruckzufuhren.
Auf eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rucklage konnte
im Haushaltsjahr 2023 noch vollstandig verzichtet werden.
Korrespondierend dazu sank im Vergleich zum Jahr 2023 der Anteil
an Einnahmen aus Nettokreditaufnahmen um 2,7 Prozentpunkte
auf 2,5 %.

10 Vgl. Finanzplan des Landes Brandenburg 2024 bis 2028 (Drs. 8/745 S. 40).
11 Vgl. VerfGBbg, Urteil vom 21. Juni 2024 - VfGBbg 22/23.
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8.2.8 Bereinigte Einnahmen

Die bereinigten Einnahmen' stiegen im Vergleich zum Jahr 2023
geringflugig um 64,2 Mio. Euro auf 15.518,2 Mio. Euro (2023:
15.454,1 Mio. Euro).

Brandenburg 6.615

Flachenlander Ost

(ohne Brandenburg) 6.546

Flachenlander West 5.960

Bereinigte Pro-Kopf-Einnahmen in €

Abbildung 4: Bereinigte Pro-Kopf-Einnahmen 2024
Quelle: Statistisches Bundesamt, Vierteljdhrliche Kassenergebnisse des
Offentlichen Gesamthaushalts, 1.-4. Vierteljahr 2024, nur Kernhaushalte,
eigene Berechnungen (Bevolkerung: Stand zum 30.06.2024)

Im Vergleich zu den westdeutschen Flachenlandern positionierte
sich das Land Brandenburg im Haushaltsjahr 2024 mit 6.615 Euro
bereinigten Pro-Kopf-Einnahmen (2023: 6.549 Euro) nach wie vor
Uber dem Durchschnitt. Der Abstand zum Durchschnittswert
2024 belief sich auf 656 Euro (2023: 805 Euro).

Verglichen mit den ostdeutschen Flachenlandern (ohne
Brandenburg) lag Brandenburg im Jahr 2024 rund 70 Euro Uber
dem Durchschnitt. Dieser Abstand hat sich seit dem Vorjahr
(2023: 381 Euro) deutlich verringert.

8.3 Ausgaben

Im Jahr 2024 stiegen die Gesamtausgaben gegenuber dem Vorjahr
um 478,5 Mio. Euro auf 17.508,1 Mio. Euro.

12 Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Schuldenaufnahme am Kreditmarkt, Entnahmen aus
Rucklagen, Fonds und Stocken sowie Uberschissen der Vorjahre.
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2022 2023 2024 Anderung
Ausgabearten Ist st Ansatz Ist Diffe- 2023/
& renz 2024
Werte in Mio. € in %
Personalausgaben 3.428,9 | 3.601,6 4.164,0 4.107,0 -57,0 14,0
sdchliche 8161 8724 9276 8810 -467 1,0
Verwaltungsausgaben
Zinsausgaben 200,6 188,1 300,0 217,2 -82,8 15,5
Tilgungsausgaben 1.385,6 85,9 85,3 77,6 -7,6 -9,6
Ausgaben flir Zuweisungen
und Zuschisse mit Aus- 8.484,2 9.2287 9.2475 9.6043 3569 a1
nahme von Investitionen,
darunter
Allgemeine Zuweisungen
an Gemeinden und 25969 | 27783 | 27903 | 27926 23 0,5
Gemeindeverbande
sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und Gemeinde- 25192 | 29230 25614 3.0713 510,0 51
verbande
Schuldend|en§thwlfen an 19,7 38 5.4 16 61 2029
sonstige Bereiche
sonstige Zuschlisse an 24543 | 26021 29067 | 28102 -965 80
andere Bereiche
BaumaRnahmen 421 41,3 46,5 371 -9,4 -10,1
Sonstige Ausgaben
fur Investitionen und 1732,2 20081 2.266,5 21038 -162,7 4,8
Investitionsférderungs-
maBnahmen, darunter
Erwerb von Beteiligungen 156,5 3079 10,8 89 -19 -97,1
Zuweisungen fUr Investi-
tionen an Gemeinden und 645,8 603,0 870,5 736,3 | -134,2 22,1
Gemeindeverbande
Zuweisungen an das
Sondervermaogen (SV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zukunftsinvestitionsfonds
Zuschusse frInvestitionen 7945 9401 11653 11656 03 24,0
an sonstige Bereiche
Zuschisse aus dem SV
Zukunftsinvestitionsfonds 68,0 4.4 2301 198,2 319 [EE
Besondere Finanzierungs- 41661 10035 .2063 4800 776,3 P15
ausgaben, darunter
Rgclklalggn D\gltallsweruhg und 106,0 00 0,0 00 00 )
Digitalisierungsstrategie
SV Versorgungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Allgemeine Rucklage 3434 3919 0,0 0,0 0,0 -100,0
Summe 17.255,8 17.029,6 16.741,1 17.508,1 767,0 2,8
Tabelle 28: Ausgabearten 2022 bis 2024

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2022-2024, Abweichungen durch Rundung
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8.3.1 Personalausgaben

Der prozentuale Anstieg der Personalausgaben™ fiel deutlich
héher aus als dies im Vorjahr zu beobachten war. Wahrend diese
Ausgaben von 2022 zu 2023 um 5,0 % (172,7 Mio. Euro) anstiegen,
erhdhten sie sich von 2023 zu 2024 um 14,0 % (505,4 Mio. Euro)
auf 4.107,0 Mio. Euro. Der Aufwuchs war fur das Land jedoch
bereits im Rahmen der Haushaltsplanung erwart- und planbar.
Insbesondere die Auswirkungen der Tariferhdhungen und
Besoldungsanpassungen konnten bereits bei der Haushaltsauf-
stellung berucksichtigt werden. In der Folge wurde der Haushalts-
ansatz in Héhe von 4.164,0 Mio. Euro lediglich um 57,0 Mio. Euro
unterschritten.

8.3.2 Sachliche Verwaltungsausgaben

Die sachlichen Verwaltungsausgaben stiegen im Jahr 2024 um
8,6 Mio. Euro auf 881,0 Mio. Euro (1,0 %) an und blieben damit
deutlich unter dem Haushaltsansatz in Hohe von 927,6 Mio. Euro.
Diese Unterschreitung ist hauptsachlich auf gesunkene Ausgaben
bei den Mitteln zur Verstarkung der Betriebs- und Nebenkosten
(Heiz- und Stromkostenreserve) zuruckzufuhren. Die Mittel waren
vorgesehen, um bei Bedarf auf die allgemeine Preissteigerung der
Heiz- und Stromkosten reagieren zu kénnen. Im Haushaltsjahr
2024 war dies jedoch nicht in dem Male erforderlich wie
geplant. Von den veranschlagten 55,0 Mio. Euro wurden lediglich
2,2 Mio. Euro verausgabt.

8.3.3 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben stiegen gegenuber dem Vorjahr um
29,1 Mio. Euro auf 217,2 Mio. Euro. Sie blieben allerdings um
82,8 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz.

8.3.4 Tilgungsausgaben

Die Tilgungsausgaben beliefen sich im Jahr 2024 auf 77,6 Mio. Euro
und sanken um 8,3 Mio. Euro gegenuber dem Vorjahr. Der
Haushaltsansatz wurde um 7,7 Mio. Euro unterschritten. Von
den Tilgungsaugaben entfielen 50,4 Mio. Euro auf die Tilgung
notlagenbedingter Kredite nach § 18b LHO. Die notwendige
Sondertilgung in Hohe von 27,3 Mio. Euro setzte sich wie folgt
zusammen:

13 Nur Ausgaben der Hauptgruppe 4.
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- Berucksichtigung von Ruckflissen coronabedingter Ausgaben
(19,3 Mio. Euro),

- Berucksichtigung einer anderweitigen Deckung corona-
bedingter Ausgaben, basierend auf Feststellungen des Landes-
rechnungshofs (5,7 Mio. Euro),

- Berucksichtigung von Ruckflissen notlagenbedingter Ausgaben
im Rahmen des Brandenburg-Pakets (2,3 Mio. Euro).

8.3.5 Zuweisungen und Zuschuisse mit Ausnahme von
Investitionen

Die Ausgaben fur Zuweisungen und Zuschusse mit Ausnahme von
Investitionen lagen mit 9.604,3 Mio. Euro um 375,7 Mio. Euro Uber
denen des Jahres 2023.

Die darin enthaltenen Allgemeinen Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbande stiegen um 14,2 Mio. Euro auf 2.792,6 Mio.
Euro (2023: 2.778,3 Mio. Euro) an. Sie lagen um 2,3 Mio. Euro Uber
dem Haushaltsansatz. Innerhalb der entsprechenden Haushalts-
titel verringerten sich die Schlusselzuweisungen an Gemeinden
und kreisfreie Stadte sowie an die Landkreise geringflgig von
2.244,6 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 2.220,8 Mio. Euro im Jahr 2024
(23,8 Mio. Euro).

Die sonstigen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bande erhohten sich gegentuber dem Vorjahr von 2.923,0 Mio. Euro
um 148,3 Mio. Euro auf 3.071,3 Mio. Euro. FUr den Anstieg
waren vorrangig die Zuweisungen an die Landkreise und kreis-
freien Stadte zur Kostenerstattung an ortliche Sozialhilfetrager
sowie an Ortliche Eingliederungshilfetrager mit einem Zuwachs
von 172,3 Mio. Euro auf 902,1 Mio. Euro (2023: 729,8 Mio. Euro)
ursachlich. Daruber hinaus trugen auch die hoheren Zuweisungen
an Gemeinden und Gemeindeverbande zur Foérderung von Kinder-
tagesbetreuung mit 731,3 Mio. Euro (2023: 652,1 Mio. Euro) zum
Kassenergebnis bei. Der neuerliche Aufwuchs dieser Ausgaben
zeigt die Auswirkungen der Ausweitung der Beitragsfreiheit fur
Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Im Vergleich zum Jahr 2022, dem
letzten Jahr vor der Ausweitung der Beitragsfreiheit, sind die
Ausgaben um 183,0 Mio. Euro angestiegen.

Die folgenden Ausgaben trugen ebenfalls mal3geblich zum Anstieg
der sonstigen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-
verbande bei:

82



Jahresbericht 2025 Landesrechnungshof Brandenburg

— Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Stadte aus
Mitteln des Bundes gemal’ § 46a SGB XIl (Zuwachs in Hohe von
24,7 Mio. Euro),

- Erstattungen von Kosten fur die Unterbringung von
unbegleiteten minderjahrigen auslandischen Kindern und
Jugendlichen (Zuwachs in H6he von 12,5 Mio. Euro) und

— Zuweisungen an die Landkreise und kreisfreien Stadte aus
Mitteln des Bundes im Rahmen der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende nach dem SGB II" (Zuwachs in Hb6he von
10,2 Mio. Euro)

Im Jahr 2024 entfiel die Weitergabe der Umsatzsteuermehr-
einnahmen des Landes fur Ukraine-Fluchtlingskosten. Hierfur
erhielten die Kommunen im Jahr 2023 noch 102,5 Mio. Euro als
sonstige Zuweisungen. Zudem reduzierten sich die Zuweisungen
an die Landkreise und kreisfreien Stadte aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds fur die Aufnahme von Personen
im Familiennachzug. Im Vergleich zum Jahr 2023 reduzierten sich
die Mittel um 61,4 Mio. Euro auf nunmehr 93,5 Mio. Euro.

8.3.6 BaumaRRnahmen

Die Ausgaben des Landes fur BaumalBnahmen beliefen sich im
Jahr 2024 auf 37,1 Mio. Euro. Das bereits niedrige Ausgabenniveau
der Vorjahre (2023: 41,3 Mio. Euro) wurde erneut unterschritten.
Einen geringeren Wert verzeichnete das Land zuletzt im Jahr 2019
mit 33,4 Mio. Euro. Die Ausgaben fur Baumalinahmen lagen im
Jahr 2024 um 9,4 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz.

8.3.7 Sonstige Ausgaben fiir Investitionen und
InvestitionsfordermafBRnahmen

Bei den Ausgaben fur Investitionen und Investitionsforder-
malnahmen verzeichnete das Land gegenuber dem Vorjahr
einen Anstieg um 95,7 Mio. Euro auf 2.103,8 Mio. Euro (4,8 %).
Der Anstieg erscheint auf den ersten Blick moderat. Dieser fiele
allerdings unter Berucksichtigung eines Einmaleffekts im Jahr
2023 wesentlich héher aus:

Die Zuweisungen enthielten 2023 noch eine Kapitalzufihrung
an die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH in Hohe von

14 Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch - Burgergeld, Grundsicherung flr Arbeitsuchende - in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850, 2094), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 57).
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289,6 Mio. Euro. Ohne diese Zufuhrung im Jahr 2023 beliefe sich
der Ausgabenaufwuchs fur Investitionen und Investitionsforder-
malnahmen im Jahr 2024 auf 385,3 Mio. Euro (22,4 %).

Die Zuweisungen fUr Investitionen an die Gemeinden
und Gemeindeverbdnde fielen im Haushaltsjahr 2024 mit
736,3 Mio. Euro deutlich héher aus als im Jahr 2023. Sie stiegen
2024 um 22,1 % (133,3 Mio. Euro). Hauptursachlich fur den Anstieg
waren unter anderem die Zuweisungen fur die Beschaffung
moderner Einsatztechnik/Ausstattung fur den Brand- und
Katastrophenschutz (Plus in Hdhe von 42,0 Mio. Euro), die
Zuweisungen fur Investitionen fur Schulen (Plus in Hohe von
32,5 Mio. Euro) sowie die Zuweisungen aus dem Sondervermaogen
Zukunftsinvestitionsfonds fur das Kommunale Investitions-
programm Il Bildung - Schule (Plus in Héhe von 27,8 Mio. Euro).
Indes lag die Mittelauslastung um 134,2 Mio. Euro unter dem
Haushaltsansatz.

Die Zuschisse fur Investitionen an sonstige Bereiche
verzeichneten im Jahr 2024 einen Anstieg um 225,5 Mio. Euro
(24,0 %) auf 1.165,6 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2023. Die
Ausgaben entsprachen nahezu dem Haushaltsansatz in H6he von
1.165,3 Mio. Euro.

Unter dem Haushaltsansatz blieben erneut die Ausgaben aus dem
Zukunftsinvestitionsfonds. Wahrend das Land mit Entnahmen
in Hoéhe von 230,1 Mio. Euro plante, lagen die tatsachlichen
Entnahmen zum Jahresende bei 198,2 Mio. Euro. Im Vergleich zum
Jahr 2023 (114,4 Mio. Euro) stiegen die Ausgaben jedoch deutlich
an. Im Sondervermoégen Zukunftsinvestitionsfonds verblieb
zum Ende des Jahres 2024 somit ein Restbetrag in H6he von
554,7 Mio. Euro. Dies entspricht noch etwas mehr als der Halfte
der ursprunglich im Jahr 2019 dem Sondervermoégen zugefuhrten
1.000,0 Mio. Euro.

8.3.8 Besondere Finanzierungsausgaben

Die besonderen Finanzierungsausgaben beliefen sich im Jahr 2024
auf insgesamt 480,0 Mio. Euro und lagen damit um 523,5 Mio. Euro
unter dem Vorjahreswert (1.003,5 Mio. Euro).

Der Ruckgang ist im Wesentlichen darauf zuridckzufthren, dass im
Jahr 2023 noch eine Zufuhrung zur Allgemeinen Rucklage in Hohe
von 391,9 Mio. Euro enthalten war, wahrend eine Zufuhrung im
Jahr 2024 ausblieb. Stattdessen wurde der Allgemeinen Ricklage
ein groBerer Betrag entnommen.
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Im Jahr 2024 unterblieb erneut eine Zufihrung zum Sonderver-
mogen Versorgungsfonds - wie bereits in den funf Jahren zuvor.

8.3.9 Anteile der Ausgabearten an den Gesamtausgaben

2,7 Personalausgaben
235 W Sachliche Verwaltungsausgaben
Zinsausgaben

12,0

0,2
B Tilgungsausgaben
m Ausgaben fir Zuweisungen und

Zuschisse mit Ausnahme fur
Investitionen

50 B Baumalinahmen
Sonstige Ausgaben fur
1,2 Investitionen und

0.4 Investitionsférderungs-
maflnahmen

M Besondere
Finanzierungsausgaben

54,9

in %

Abbildung 5: Anteile der Ausgabearten 2024 an den Gesamtausgaben
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung

Die Ausgaben fur Zuweisungen und Zuschusse mit Ausnahme von
Investitionen waren mit 54,9 % der Gesamtausgaben des Landes
die grolite Ausgabeposition. Dies entspricht einem minimalen
Anstieg um 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Die Personalausgaben' stiegen auf 23,5 % der Gesamtausgaben.
Sie bilden damit den zweitgrofRten Anteil und erhdhten sich um
2,4 Prozentpunkte gegenuber dem Jahr 2023.

Die besonderen Finanzierungsausgaben reduzierten sich um
3,2 Prozentpunkte auf 2,7 % der Landesausgaben.

8.3.10 Bereinigte Ausgaben

Die bereinigten Ausgaben'® stiegen um 920,6 Mio. Euro auf
17.000,1 Mio. Euro. Der kontinuierliche Anstieg der letzten Jahre
setzte sich somit ungehindert fort.

Im Vergleich der bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben positionierte sich
das Land Brandenburg im Jahr 2024 erneut Uber dem Durchschnitt

15 Nur Ausgaben der Hauptgruppe 4.

16 Gesamtausgaben ohne Tilgungsausgaben am Kreditmarkt, Zufihrungen an Ricklagen, Fonds und
Stocke sowie Ausgaben zur Deckung von Fehlbetrdgen aus Vorjahren.
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der westdeutschen und ostdeutschen Flachenlander (ohne
Brandenburg).

Brandenburg 7.099

Flachenlander Ost

(ohne Brandenburg) 6.576

Flachenlander West 6.067

Bereinigte Pro-Kopf-Ausgaben in €

Abbildung 6: Bereinigte Pro-Kopf-Ausgaben 2024
Quelle: Statistisches Bundesamt, Vierteljdhrliche Kassenergebnisse des
Offentlichen Gesamthaushalts, 1.-4. Vierteljahr 2024, nur Kernhaushalte,
eigene Berechnungen (Bevolkerung: Stand zum 30.06.2024)

Mit 7.099 Euro lagen die bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben Branden-
burgs um 1.032 Euro Uber dem Durchschnitt der westdeutschen
Flachenldnder. Im Vergleich zu den ostdeutschen Flachenlandern
(ohne Brandenburg) lagen die bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben
um 523 Euro Uber dem Durchschnitt. Im Jahr 2023 betrug die
Differenz zum Durchschnitt der ostdeutschen Flachenlander noch
477 Euro pro Kopf.

8.4 Haushaltswirtschaftliche Quoten

Die haushaltswirtschaftlichen Quoten beziehen sich stets auf die
bereinigten Ausgaben des Landes. Sie veranderten sich von 2021
bis 2024 wie folgt:

Haushaltswirtschaftliche Quoten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
in %
Personalausgabenquote Il 29,7 30,5 29,7 31,4
Investitionsquote 11,6 1.9 12,7 12,6
Steuerdeckungsquote 64,1 70,5 66,6 63,1
Bereinigte Zins-Steuer-Quote 2,6 19 1,8 2,0
Nettokreditfinanzierungsquote 9,7 -8,1 49 21
Tabelle 29: Haushaltswirtschaftliche Quoten 2021 bis 2024

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2021 bis 2024
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Die Personalausgabenquote Il stieg im Jahr 2024 um 1,7 Prozent-
punkte auf 31,4 %. Diese Kennzahl beinhaltet die Personalaus-
gaben der Hauptgruppe 4 sowie die in der Hauptgruppe 6 anteilig
berucksichtigten Personalausgaben derjenigen Einrichtungen des
Landes (zum Beispiel Hochschulen) und Landesbetriebe, die aus
dem Landeshaushalt eine Zuweisung erhalten. Daruber hinaus
sind die Ausgaben gemald dem Anspruchs- und Anwartschafts-
uberfihrungsgesetz (AAUG)” bericksichtigt. Damit bildet die
Personalausgabenquote Ill die vollstandigen Personalausgaben im
Verhaltnis zu den bereinigten Ausgaben des Landeshaushalts ab.

Die Investitionsquote blieb im Vergleich zum Jahr 2023 nahezu
konstant. Mit 12,6 % liegt sie nur minimal unter dem Vorjahreswert
von 12,7 %.

Im Gegensatz dazu ist die Steuerdeckungsquote mit 63,1 % im
Vergleich zum Vorjahr gesunken (2023: 66,6 %). Dies ist im zweiten
Jahr in Folge ein deutlicher Ruckgang.

Die bereinigte Zins-Steuer-Quote bildet den Anteil der Zinsaus-
gaben an den Einnahmen aus Steuern ab. Sie stieg im Vergleich
zum Vorjahr von 1,8 % auf 2,0 %.

Die Nettokreditfinanzierungsquote fiel im Jahr 2024 auf 2,1 %,
wahrend sie im Vorjahr noch 4,9 % betrug. Dies entspricht einer
Absenkung um 2,8 Prozentpunkte. Diese Quote stellt den um
die Tilgungen bereinigten Anteil der Kreditaufnahmen an den
bereinigten Ausgaben des Landes dar. Das starke Absinken dieser
Quote von 2023 zu 2024 ist darauf zurtckzuflhren, dass sich die
Krediteinnahmen und Tilgungsausgaben deutlich verringerten,
wahrend die bereinigten Ausgaben erheblich anstiegen.

17 Vgl. Anspruchs- und Anwartschaftstberfuhrungsgesetz vom 25. Juli 1991 (BGBI. | S. 1606, 1677),
zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Oktober 2020 (BGBI. | S. 2072), Kapitel 20 710.
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9  Zuweisungen des Landes an die Kommunen

Die Gemeinden und Gemeindeverbdnde erhielten im Jahr 2024
insgesamt 6.600,2 Mio. Euro aus dem Landeshaushalt. Davon
entfielen 3.048,8 Mio. Euro auf den Kommunalen Finanzaus-
gleich nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz.
AuBerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs erhielten die
Gemeinden und Gemeindeverbande vom Land 3.551,3 Mio. Euro.

91 Uberblick

Die Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeinde-
verbande (nachfolgend Kommunen) beliefen sich im Jahr 2024 auf
insgesamt 6.600,2 Mio. Euro (2023: 6.357,9 Mio. Euro) und lassen
sich zunachst in zwei Kategorien unterteilen.

Zuweisungen an die Kommunen gesamt:

6.600,2 Mio. €
e ( o
Kommunaler Finanzausgleich (KFA): auBerhalb des KFA:
3.048,8 Mio. € 3.551,3 Mio. €
e N 7 ™\
davon aus den
davon innerhalb davon auBerhalb dgvon aus davon aus Epl. 20 Ressort-
des Steuerverbunds: || des Steuerverbunds: Kapitel 20 030: (ohne Kapitel 20 030): einzelplanen:
2,603,0 Mio. € 445,8 Mio. € 5395 Mio. £ 34,8 Mio. €
2.977,1 Mio. €
. .
Abbildung 7: Zuweisungen an die Kommunen nach Kategorien im Jahr 2024

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung

Zum einen floss den Kommunen ein erheblicher Teil dieser
Zuweisungenim Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)™
nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichgesetz (BbgFAG)™
zu. Im Jahr 2024 wurden Mittel in Hohe von 3.048,8 Mio. Euro
(2023: 3.151,5 Mio. Euro) ausgezahlt.

Zum anderen reichte das Land aullerhalb des KFA Mittel in HOhe
von 3.551,3 Mio. Euro an die Kommunen aus. Diese Mittel wurden

18 Im Folgenden werden unter der Bezeichnung Kommunaler Finanzausgleich (KFA) die Mittel
bezeichnet, welche im BbgFAG ausgewiesen sind. Die Summe dieser Mittel unterscheidet sich von
der Summe aller Titel des Kapitels 20 030. Dieses Kapitel tragt die Bezeichnung ,Kommunaler Finanz-
ausgleich”, enthalt jedoch auch Haushaltspositionen, welche nicht dem Kommunalen Finanzausgleich
im Sinne des BbgFAG zuzuordnen sind. (vgl. Tz. 9.2.1).

19 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz vom 29. Juni 2004 (GVBLI/04, [Nr. 12], S.262), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Juni 2025 (GVBLI/25, [Nr. 12], S.2).
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zum groften Teil (2.977,1 Mio. Euro) Uber die Ressorteinzelplane
ausgezahlt.

9.2 Zuweisungen aus dem KFA

9.2.1 Aligemeines zum KFA

Artikel 28 Absatz 2 GG garantiert den Kommunen, alle drtlichen
Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln. Zu diesem
Zweck steht ihnen nach Artikel 28 Absatz 2 Satz 3 GG eine
wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle, wie die Grund- und
Gewerbesteuer zu.

Die Lander haben erganzend hierzu ihre Kommunen nach
Artikel 106 Absatz 7 Satz 1 GG an den Gemeinschaftsteuern
(Einkommensteuer, Korperschaftsteuer, Umsatzsteuer) im
Rahmen des KFA zu einem von ihnen zu bestimmenden Prozent-
satz (Verbundquote) zu beteiligen (Steuerverbund). Gemal
Artikel 99 Satz 2 Verfassung des Landes Brandenburg (LV) hat
das Land Brandenburg durch einen solchen Finanzausgleich
dafur zu sorgen, dass die Kommunen ihre Aufgaben erfullen
kdnnen. Im Jahr 2024 plante das Land mit einer Verbundquote
von 22,43 %. Die Verbundquote zwischen Land und Kommunen
wird regelmallig gutachterlich Uberpruft und gegebenenfalls
angepasst. Die nachste Uberprifung ist fur das Ausgleichsjahr
2027 vorgesehen.

Die Zuweisungen des Landes an die Kommunen, die aus dem
Steuerverbund  finanziert wurden, beliefen sich  auf
2.603,0 Mio. Euro.

Zuweisungen an die Kommunen gesamt: 6.600,2 Mio. €

davon aus KFA nach dem BbgFAG: 3.048,8 Mio. €

davon aus Steuerverbund: 2.603,0 Mio. €

Abbildung 8: Schematische Darstellung der Zuweisungen des Landes an die Kommunen
2024 - nicht mal3stabsgetreu
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung
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Daruber hinaus wurden Uber den KFA auch Mittel aul3erhalb des
Steuerverbunds fur die Kommunen bereitgestellt. So ist gemal
Artikel 97 Absatz 3 Satz 3 LV ein entsprechender finanzieller
Ausgleich zu schaffen, wenn das Land den Kommunen neue
Aufgaben Ubertragt und diese zu Mehrbelastungen fuhren
(Konnexitatsprinzip). Fur das Jahr 2024 beliefen sich die
Zuweisungen, die aullerhalb des Steuerverbunds ausgezahlt
wurden, auf 445,8 Mio. Euro.

Der KFA ist im BbgFAG geregelt. Er wird im Landeshaushalt im
Haushaltskapitel 20030 ,Kommunaler Finanzausgleich” abge-
bildet. In diesem gleichnamigen Haushaltskapitel sind jedoch auch
Haushaltspositionen enthalten, die nicht dem KFA im Sinne des
BbgFAG zuzurechnen sind.

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass diese gemeinsame
Darstellung nicht zu einem eindeutigen Uberblick Gber die
Mittel, welche dem KFA im Sinne des BbgFAG zuzurechnen sind,
fuhrt. In seiner Stellungnahme sicherte das MdFE zu, ,fiir eine
héhere Transparenz und um Missverstdndnisse zu vermeiden, |[...]
eine geeignete Erweiterung der Kapitelbezeichnung [...]” zu prufen.
Aus Sicht des Landesrechnungshofs konnte dies die Transparenz
gegebenenfalls erhéhen. Ubersichtlicher ware es allerdings, in
diesem Kapitel ausschliel3lich die Mittel des KFA im Sinne des
Gesetzes abzubilden. Die dartber hinausgehenden Mittel kdnnten
auch in einem anderen, gegebenfalls neuen, Haushaltskapitel
abgebildet werden.

Im Jahr 2024 entfielen von den Gesamtausgaben des Landes im
Rahmen des KFA 2.882,5 Mio. Euro auf konsumtive und 166,3 Mio.
Euro auf investive Zuweisungen (2023: 2.973,8 Mio. Euro und
177,7 Mio. Euro).

Den Ausgaben fur den KFA standen im Jahr 2024 Einnahmen in
Hohe von 78,5 Mio. Euro (2023: 52,8 Mio. Euro) gegenuber. Diese
stammten aus der Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG
und waren von 16 Kommunen an das Land zu leisten, weil deren
Steuerkraftmesszahl ihre Bedarfsmesszahl um mehr als 15 %
Uberstieg (Abundanz). Das Land stellte diese Einnahmen den
ubrigen Kommunen zur Verflugung.

20 Antwort des MdFE vom 5. September 2025 auf Nachfrage des Landesrechnungshofs vom
21. August 2025.
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9.2.2 Zuweisungen innerhalb des Steuerverbunds

Den grofRten Teil der Zuweisungen aus dem KFA in Hohe von
2.603,0 Mio. Euro erhielten die Kommunen 2024 aus dem
Steuerverbund (2023: 2.624,2 Mio. Euro). Die entsprechenden
Zuweisungen sind vorwiegend allgemeiner Natur. Das heil3t, sie
sind nicht zweckgebunden. Im Jahr 2024 waren dies beispiels-
weise:

- die allgemeinen SchlUsselzuweisungen (2.220,8 Mio. Euro),
- die investiven Schlusselzuweisungen (154,4 Mio. Euro),
— der Schullastenausgleich (98,5 Mio. Euro) und

- die Zuweisungen zum Soziallastenausgleich (anteilig, das heil3t
60,0 Mio. Euro von insgesamt 75,6 Mio. Euro).

9.2.3 Zuweisungen aul3erhalb des Steuerverbunds

AuBBerhalb des Steuerverbunds erhielten die Kommunen im Jahr
2024 aus dem KFA weitere Zuweisungen und Zahlungen in Héhe
von 445,8 Mio. Euro (2023: 527,3 Mio. Euro), wie beispielsweise:

- die Zuweisungen fur Ubertragene Aufgaben (195,5 Mio. Euro),
— den Familienleistungsausgleich (147,7 Mio. Euro) sowie

- die Weitergabe der Wohngeldersparnisse abzuglich USt-Minder-
einnahmen des Landes (59,4 Mio. Euro).

Wahrend die Zuweisungen aus dem Steuerverbund 2024 im
Vergleich zum Vorjahr nahezu stagnierten (21,2 Mio. Euro bzw.
0,8 %), war bei den Zuweisungen aul3erhalb des Steuerverbunds
ein signifikanter Ruckgang (-81,5 Mio. Euro bzw. 15,5 %) zu
beobachten. Hauptursachlich hierfur war der Wegfall der Umsatz-
steuermehreinnahmen des Landes zur Deckung von Ukraine-
Fluchtlingskosten in Hohe von 102,5 Mio. Euro. Folglich konnten
diese auch nicht wie im Jahr 2023 an die Kommunen weitergeleitet
werden.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass es nur schwer
maoglich war, einen vollstandigen Uberblick (ber alle Ausgaben
des Steuerverbunds zu gewinnen. Ob ein Ausgabetitel zum
Steuerverbund gehdrte, war nicht in allen Fallen den erlduternden
Haushaltsvermerken zu entnehmen. Das MdFE sicherte zu, die
Erlauterungen kiunftig entsprechend zu erganzen.?' Im Sinne

21 Antwort des MdFE vom 5. September 2025 auf Nachfrage des Landesrechnungshofs vom
21. August 2025.
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grolRerer Transparenz sollte eine zusammenfassende Darstellung
aller Haushaltspositionen, die zum Steuerverbund gehdren,
beispielsweise im Vorwort zu Kapitel 20 030, erwogen werden.

9.3 Zuweisungen aul3erhalb des KFA

Weitere 3.551,3 Mio. Euro erhielten die Kommunen im Jahr 2024
aullerhalb des KFA (2023: 3.206,4 Mio. Euro).

Darin enthalten waren 539,5 Mio. Euro, die Uber Haushalts-
positionen des Kapitels 20 030 abflossen sowie 34,8 Mio. Euro,
die Uber andere Kapitel des Einzelplans 20 an die Kommunen
ausgereicht wurden. Der grofBte Anteil der Zuweisungen
aulBerhalb des KFA ist den Kommunen Uber die Ressorteinzelplane
zugeflossen. Im Jahr 2024 belief sich dieser auf 2.977,1 Mio. Euro,
wahrend er im Jahr 2023 noch 2.533,7 Mio. Euro betrug.

Zuweisungen
auBerhalb des KFA:

3.551,3 Mio. €
davon aus davon aus Epl. 20 davon aus den
Kapitel 20 030: (chne Kapitel 20 030): Ressorteinzelplanen:
539,5 Mio. € 34,8 Mio. € 2.977,1 Mio. €

Abbildung 9: Zuweisungen an die Kommunen im Jahr 2024 aul3erhalb des KFA
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung

Die Auszahlungen an die Kommunen aus den Ressorteinzelplanen
stellten Uberwiegend zweckgebundene Mittel dar. Im Jahr 2024
entfielen hiervon 2.515,3 Mio. Euro (2023: 2.198,2 Mio. Euro) auf
konsumtive und 461,8 Mio. Euro (2023: 335,5 Mio. Euro) auf
investive Zuweisungen.

Zu den Mitteln aus den Ressorteinzelplanen gehorten beispiels-
weise Zuweisungen zur Forderung der Kindertagesbetreuung
in Héhe von 731,3 Mio. Euro und die Kostenerstattung fur die
ortlichen Sozialhilfetrager in Hohe von 902,1 Mio. Euro.

92



Jahresbericht 2025 Landesrechnungshof Brandenburg

1.205,7

965,4

375,0 321,6

71,4
1,5 20,9 7.8 3,8

Epl.02 Epl.03 Epl.O5 Epl.06 Epl.07 Epl.08 Epl.10 Epl.11 Epl.12
StK MIK MBJS MWFK MSGIV MWAE MLUK MIL MdFE

in Mio. €

Abbildung 10:  Zuweisungen aus den Ressorteinzelplanen an die Kommunen im Jahr 2024
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Abweichungen durch Rundung

10 Finanzierungssaldo, Zinsausgaben,
Schuldenstand

Der Finanzierungssaldo fiel wie bereits im Vorjahr negativ aus. Er
belief sich fiir das Jahr 2024 auf 1.481,9 Mio. Euro. Der Schulden-
stand des Landes stieg insbesondere aufgrund konjunktur-
bedingter Kredite auf 21.770,5 Mio. Euro.

Der Finanzierungssaldo errechnet sich aus der Differenz zwischen
den bereinigten Einnahmen und den bereinigten Ausgaben. Er
kann einen positiven Wert (Finanzierungsuberschuss) oder einen
negativen Wert (Finanzierungsdefizit) annehmen.

Die bereinigten Einnahmen und Ausgaben werden nach den
Vorgaben des § 13 Absatz 4 Satz 2 LHO berechnet. Demnach sind
die Gesamteinnahmen des Landes um die Kreditaufnahmen,
die Entnahme aus Rucklagen sowie die Einnahmen aus
Uberschiissen zu bereinigen. Von den Ausgaben werden sowohl
die Schuldentilgungen, die Zufuhrungen an Rucklagen als
auch Ausgaben zur Deckung eines Fehlbetrags abgezogen. Die
haushaltstechnischen Verrechnungen sind dabei, anders als vom
MdFE praktiziert,?? nicht zu berucksichtigen.

Mit Ausnahme des Jahres 2022 sind seit 2019 ausschliellich
negative Finanzierungssalden zu verzeichnen. Dieser Trend setzte
sich auch im Jahr 2024 fort. Fur das vergangene Jahr ergibt sich ein

22 Vgl. MdFE-Vorlage 17/25.
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Finanzierungsdefizit in Héhe von 1.481,9 Mio. Euro. Im Vergleich
zum Vorjahr hat sich das Finanzierungsdefizit damit mehr als
verdoppelt.

196,6

2020 2021 2022 2023 2024

-625,4
-902,4

-1.481,9
-1.632,0

Finanzierungssalden in Mio. €

Abbildung 11: Finanzierungssalden 2020 bis 2024
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2020 bis 2024

Neben dem negativen Finanzierungssaldo stieg auch der
Schuldenstand des Landes erneut an. Zum Ende des Jahres 2024
betrug er 21.770,5 Mio. Euro und war damit nur noch
58,9 Mio. Euro vom bisherigen Hochststand des Jahres 2021
entfernt. Der Schuldenstand erhdhte sich im Jahr 2024 haupt-
sachlich durch die Aufnahme konjunkturbedingter Kredite in
Héhe von 426,17 Mio. Euro. Die Schuldentilgung fiel mit
77,6 Mio. Euro niedriger aus als im Jahr 2023 (85,9 Mio. Euro).

21.829,4 21.770,5
21.406,7
2.030,2
1.579,7 20.612,6
20.389,7 880,0
4415
199,5 248,2 168,8 200,6 188,1 217,2
- [ ] - | B
2020 2021 2022 2023 2024
Kreditaufnahme mmmm Zinsausgaben Schuldenstand in Mio. €

Abbildung 12:  Nettokreditaufnahme, Zinsausgaben und Schuldenstand 2020 bis 2024
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2020 bis 2024
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Die Zinsausgaben wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um
29,1 Mio. Euro auf 217,2 Mio. Euro (2023: 188,1 Mio. Euro) an.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kern- und Extrahaushalte des
Landes Brandenburg beim nicht-Offentlichen Bereich?® stieg
bereits im Jahresvergleich 2022 zu 2023 um 405 Euro. Der
Schuldenaufwuchs pro Kopf setzte sich im Jahr 2024 fort. Die
Pro-Kopf-Verschuldung betragt nunmehr 8.346 Euro und liegt
damit 746 Euro Uber dem Wert des Jahres 2023 (7.600 Euro). Der
Anstieg ist dabei nicht ausschlie3lich auf einen héheren Schulden-
stand zurtckzuftuhren. Durch die Anpassung der Bevdlkerungs-
zahlen auf Grundlage des Zensus 2022 ist fur das Land
Brandenburg eine geringere Einwohnerzahl zugrunde zu legen.
Dies hatte, selbst bei stagnierender Verschuldung, eine hdhere
Schuldenlast pro Kopf zur Folge. LieBe man die angepassten
Einwohnerzahlen aul3er Acht, ergabe sich ein Schuldenstand in
Hohe von 8.278 Euro pro Kopf. Im Vergleich zum Jahr 2023 wirde
der Aufwuchs folglich 678 Euro pro Kopf betragen und ware damit
immer noch recht deutlich.

10.071

Sachsen-Anhalt 10.189

Brandenburg 3346

Thuringen

Flachenlander West

Flachenlander Ost
(ohne Brandenburg)

Mecklenburg-Vorpommern

1.405

Sachsen 1482

in€ 2023 m2024

Abbildung 13:  Pro-Kopf-Verschuldung 2023 und 2024
Quelle: Statistisches Bundesamt, Vorldufiger Schuldenstand des Offent-
lichen Gesamthaushalts (Kern- und Extrahaushalte), Fachserie 14,
Reihe 5.2, Blatt 4.1_4.2; Stand jeweils zum 31.12. (Bevodlkerung: Stand jeweils
zum 30.06.), eigene Berechnungen

Brandenburgs Pro-Kopf-Verschuldung lag im Jahr 2024 um
1.999 Euro uber dem Durchschnitt der westdeutschen Flachen-
lander (2023: 1.377 Euro). Bei der vergleichenden Betrachtung

23 Der dargestellte Schuldenstand entspricht der tatsachlichen Verschuldung beim nicht-6ffentlichen
Bereich jeweils zum Stichtag 31. Dezember der Kern- und Extrahaushalte (ohne Kommunen). Die
Schulden beim nicht-6ffentlichen Bereich umfassen auch Kassenkredite.

95



Landesrechnungshof Brandenburg Jahresbericht 2025

der ostdeutschen Flachenldnder (ohne Brandenburg) lag sie
3.202 Euro (2023: 2.594 Euro) Uber dem Durchschnitt. Im Jahr 2022
betrug die Differenz zum Durchschnitt der ostdeutschen Flachen-
lander noch 1.962 Euro. Dieser liegt weiterhin in der niedrigen
Verschuldung des Freistaats Sachsen begrindet.

In der Betrachtung der vergangenen funf Jahre zeigt sich auch
hier, dass allein das Jahr 2022 eine positive Ausnahme darstellte.
In jenem Jahr erholte sich die Konjunktur weitaus besser als
prognostiziert. In der Folge war die damalige Landesregierung
rechtlich verpflichtet, alte konjunkturbedingte Kredite zu tilgen.
Dadurch verbesserten sich in jenem Jahr der Finanzierungssaldo,
der Schuldenstand und die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes.
Ungeachtet des Jahres 2022 verzeichnet das Land Brandenburg
seit 2019 stets negative Finanzierungssalden, einen wachsenden
Schuldenstand und damit einhergehend eine steigende Pro-Kopf-
Verschuldung.

11  Struktureller Saldo

Brandenburg wies im Jahr 2024 ein strukturelles Defizit in Hé6he
von 228,5 Mio. Euro aus. Im Vorjahr war hingegen noch ein
struktureller Saldo in Hohe von 109,7 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die strukturellen Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um
tber eine Milliarde Euro.

Zur Beurteilung der Haushaltslage des Landes stellt der
Landesrechnungshof regelmalig die strukturellen Einnahmen
den strukturellen Ausgaben gegenuber. Hierzu bereinigt er die
Einnahmen und Ausgaben des Landes um alle Einmal- bzw.
Sondereffekte, die kein dauerhafter Bestandteil der Haushalts-
struktur des Landes sind.

Einnahmeseitig sind dies insbesondere Kredite, welche als
Ausnahme der seit 2020 in Brandenburg geltenden Schulden-
bremse aufgenommen wurden. Ebenso werden Entnahmen
aus Rucklagen, Darlehensrtckflisse und haushaltstechnische
Verrechnungen bei der Ermittlung der strukturellen Einnahmen
nicht berucksichtigt. Die vom MdFE ermittelte Konjunkturkompo-
nente bereinigt die Einnahmen des Landes zudem um konjunk-
turelle Effekte.

Spiegelbildlich zu der Bereinigung bei den Einnahmen sind auch
bei den Ausgaben die nicht dauerhaften Haushaltsbestandteile in
Abzug zu bringen. Hierzu zahlen insbesondere kreditfinanzierte
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Ausgaben zur Bekampfung der Coronapandemie und fur das
Brandenburg-Paket sowie Tilgungsleistungen, die Zufuhrung an
Rucklagen und der Erwerb von Beteiligungen. AulRer Betracht
bleibt dabei die Frage, ob es sich bei den Ausgaben fur das
Brandenburg-Paket um einmalige, anlassbezogene Sonder-
ausgaben handelte oder vielmehr um strukturelle Ausgaben.
Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg erklarte die
Regelungen des Brandenburg-Pakets?* fUr nichtig.?> In der Folge
entschied der Haushaltsgesetzgeber, diese Ausgaben nicht Uber
notlagenbedingte Kredite, sondern Uber Entnahmen aus der
Allgemeinen Rucklage zu finanzieren.2®

Durch die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben ergibt sich
ein differenzierteres Bild der Finanzsituation des Landes. Dies
ermoglicht einen Blick auf den tatsachlichen Konsolidierungs-
bedarf.

Von den 17.508,2 Mio. Euro Gesamteinnahmen des Jahres
2024 waren Einnahmen in H6he von 15.866,8 Mio. Euro struk-
tureller Natur. Dem standen strukturelle Ausgaben in Hohe
von 16.095,2 Mio. Euro gegenuber. Daraus ergab sich fur
das Haushaltsjahr 2024 ein strukturelles Defizit in Hohe von
228,5 Mio. Euro.

24 §2 Absatz 1 Nr.3und § 10 Haushaltsgesetz 2023/2024 vom 16. Dezember 2022 (GVBI. I Nr.35), in der
hier mal3geblichen Fassung vom 26. Februar 2024 (GVBI. I Nr. 7).

25 Vgl VerfGBbg, Urteilvom 21. Juni 2024 - VfGBbg 22/23.

26 Vgl. Drs. 7/9874 Gesetzentwurf Zweites Gesetz zur Anderung des Haushaltsgesetzes 2023/2024 Teil A
vom 02.Juli 2024.
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Struktureller Saldo 2022 2023 2024 ztgge/;%r;z“
Gesamteinnahmen 17.255,8 17.029,6  17.508,1 478,5
abzuglich Einnahmen aus in Mio. €
Krediten am Kapitalmarkt 168,8 880,0 441,5 -438,6
gg%aew;?nao‘; iUCk'age” und 19336 6955 | 15484 852,9
haushaltstechnischen Verrechnungen 2547 1352 50,6 -84,7
Darlehensruckflissen 233 18,0 27,0 90
Verrechnung der Konjunkturkomponente 11111 206,2 -426,1 -632,3
Strukturelle Einnahmen 13.7641 15.094,7 15.866,8 7721
Gesamtausgaben 17.255,8 17.029,6 = 17.508,1 478,5
AbzUglich Ausgaben fur in Mio. €
Zuftihrungen an Rucklagen 913,3 864,2 430,4 -433,8
haushaltstechnische Verrechnungen 252,8 1393 49,7 -89,7
Tilgungen am Kreditmarkt 1.385,6 859 776 -8,3
(Eor|:Vn eg%gggﬁfﬂfgtee"")gu neen 146,5 289,6 00 2896
E)irr‘withnnggﬁ/lai?teeres Bundes) 28 1 33 21
Coronaausgaben 336,0 0,0 0,0 0,0
Ausgaben fur das BBP 0,0 550,2 653,8 103,6
Ausgaben aus dem SV Zifo 68,0 14,4 198,2 83,8
Strukturelle Ausgaben 14.150,9  14.984,9 16.095,2 1.110,3
Struktureller Saldo -386,8 109,7 -228,5 -338,2
Tabelle 30: Struktureller Saldo 2022 bis 2024

Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2022 bis 2024, eigene Berechnungen,
Abweichungen durch Rundung

FUr das Haushaltsjahr 2024 war festzustellen, dass die struk-
turellen Ausgaben stark angestiegen sind. Sie erhdhten sich
von 14.984,9 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 16.095,2 Mio. Euro im
Jahr 2024. Das entsprach einem Anstieg um 1.110,3 Mio. Euro
(7,4 %). Entgegen den wiederholten Empfehlungen des Landes-
rechnungshofs wurde ein weiterer deutlicher Anstieg der struk-
turellen Ausgaben erneut nicht vermieden. Angesichts der
aktuellen konjunkturellen Entwicklungen obliegt es der Landes-
regierung, Konsolidierungsbemuthungen voranzutreiben und zu
einer konsequenten Prioritatensetzung zu gelangen.

Ziel muss sein, die strukturellen Einnahmen und Ausgaben im
Gleichgewicht zu halten, um zukUnftig ein strukturelles Defizit zu
vermeiden.
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Der Landesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass die Landes-
regierung insbesondere mit der Einberufung der Haushalts-
strukturkommission entsprechende Malinahmen angekindigt
hat. Er wird die weiteren Entwicklungen mit Interesse verfolgen.

12 Uberwachung der Schuldenbremse

Der Stabilitatsrat nimmt zur Kenntnis, dass Brandenburg die
landesrechtlichen Regelungen zur Schuldenbremse in den Jahren
2023 bis 2024 einhalt. Auch aus dem harmonisierten, an den
europaischen Vorgaben und Verfahren orientierten Analyse-
system ergaben sich fiir Brandenburg fiir die Jahre 2023 und 2024
keine Beanstandungen.

Dem Stabilitatsrat gehdren die Bundesministerin oder der
Bundesminister der Finanzen, die fur die Finanzen zustandigen
Ministerinnen und Minister der Lander sowie die Bundesministerin
oder der Bundesminister fur Wirtschaft und Klimaschutz an.?”

Eine wesentliche Aufgabe des Stabilitatsrats ist nach Artikel 109a
Absatz 1 GG die fortlaufende Uberwachung der Haushalte des
Bundes und der Lander, um drohende Haushaltsnotlagen zu
erkennen und Gegenmalinahmen einzuleiten. Der Bund und die
Lander legen hierzu dem Stabilitatsrat jahrlich Stabilitatsberichte
vor. Die Stabilitatsberichte enthalten eine Darstellung der
jeweiligen Haushaltslage anhand von vier Kennziffern,
Ausfuhrungen zur Einhaltung der verfassungsmaliigen Kreditauf-
nahmegrenze (,Schuldenbremse”) und eine Projektion der mittel-
fristigen Haushaltsentwicklung auf Basis einheitlicher Annahmen.

Die Haushaltslage Brandenburgs hat der Stabilitatsrat zuletzt auf
der Grundlage des Stabilitatsberichts des Landes Brandenburg
fur das Jahr 2024 vom MdFE beraten. In seiner 30. Sitzung
am 5.Dezember 2024 kam der Stabilitatsrat fur das Land
Brandenburg zu der Bewertung, dass keine Haushaltsnotlage
droht.

Eine weitere wesentliche Aufgabe des Stabilitatsrats ist nach
Artikel 109a Absatz 2 GG die Uberwachung der Einhaltung der
Schuldenbremse. Der Stabilitatsrat uberwacht dies fur das jeweils
abgelaufene, das aktuelle und das darauffolgende Jahr durch
Kenntnisnahme der Ergebnisse der jeweiligen bundes- bzw.
landesrechtlichen Schuldenbremsen.

27 Vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 Stabilitatsratsgesetz vom 10. August 2009 (BGBI. | S. 2702), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBI. 1 S. 2142).
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Daneben erfolgt die Uberwachung auf der Grundlage
eines zwischen dem Bund und den Landern abgestimmten
Analysesystems. Dieses sogenannte harmonisierte Analysesystem
orientiert sich an den Vorgaben und Verfahren aus Rechtsakten
aufgrund des Vertrages uber die Arbeitsweise der EU zur
Einhaltung der Haushaltsdisziplin.

Auf seiner Sitzung am 5. Dezember 2024 nahm der Stabilitatsrat
zur Kenntnis, dass Brandenburg die Schuldenbremse gemal
Artikel 109 Absatz 3 GG nach der landesrechtlichen Regelung
in den Jahren 2023 und 2024 einhalt. FGr das Jahr 2025 wies
Brandenburg darauf hin, dass der Haushaltsplanentwurf noch
nicht vorliege. Eine entsprechende Feststellung fur das Jahr 2025
konnte aufgrund fehlender Finanzplanungsdaten nicht getroffen
werden. Brandenburg hatte fur das Jahr 2025 aufgrund des
noch nicht vorliegenden Haushaltsplanentwurfs und der stark
Uberholten Finanzplanungsdaten keine Daten im harmonisierten
Analysesystem ausgewiesen. Im Arbeitskreis Stabilitatsrat
bestand Konsens daruber, dass dieses ausnahmsweise Vorgehen
den Umstanden geschuldet sei und die Lander dazu angehalten
seien, ihre Finanzplanungsdaten grundsatzlich fortzuschreiben.

13 Personalhaushalt

Die personalinduzierten Ausgaben beliefen sich im Jahr 2024
auf 5.331,6 Mio. Euro und lagen 11,8 % tiber dem Vorjahreswert.
Damit fiel der Zuwachs mehr als doppelt so hoch aus wie in den
Vorjahren. Die Besetzungsquote erhdhte sich nach dem Ruckgang
im Jahr 2023 wieder leicht auf 95,1 %.

Die Bezige der 18.892 Versorgungsempfangenden beliefen
sich 2024 auf uber 610,4 Mio. Euro. Um kiinftige Haushalte zu
entlasten, halt der Landesrechnungshof es nach wie vor fiir ange-
zeigt, weitere Zufuhrungsmaoglichkeiten zum Versorgungsfonds
zu prifen.

131 Ausgaben und Aufwendungen fir Personal

Die Aufgaben des Landes umfassen vielfaltige Themen, wie Innere
Sicherheit, Bildung sowie Daseinsvorsorge in unterschiedlichen
Bereichen. Das Land fungiert als Dienstleister fur seine
BuUrgerinnen, Burger und Unternehmen. Die Erfullung dieser
Aufgaben setzt voraus, dass ausgebildetes, verfassungskonform
besoldetes bzw. angemessen bezahltes Personal in ausreichender
Zahl zur Verfugung steht. Die Bandbreite der verschiedenen Tatig-
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keitsfelder, in denen das Personal des Landes eingesetzt wird, der
Umfang des Personalkdrpers sowie seine Auswirkungen auf den
Landeshaushalt werden in der nachfolgenden Ubersicht veran-
schaulicht.

Kernverwaltung Personal
10 Ministerieninkl. Staatskanzlei 51.200 Personalstellen
11 Landesoberbehdrden 32.200 aktive Verbeamtete
18 Finanz- und Schuldmter 27.700 Beschdftigte
22 Einrichtungen 3.500 Studierende und
desLandes N — i Auszubildende
: % 18.900 Versorgungs-
i \ empfangende

( LAND -
Nebenhaushalte v BRANDENBURG ~ Ausgaben
5 Landesbetriebe - Y Land BO%Ser
8 Universitdtenund | : naesausgaben

Hochschulen

Abbildung 14:  Einsatzgebiete?® des Landespersonals® sowie Kennzahlen zum Personal-
haushalt 2024
Quelle: Angaben MdFE, ZBB, eigene Darstellung

Das Land setzt Personal ein in

— der Kernverwaltung (beispielsweise Ministerium fur Wirtschaft,
Arbeit, Energie und Klimaschutz, Landesamt fur Arbeitsschutz,
Verbraucherschutz und Gesundheit, Landesakademie flr
offentliche Verwaltung),

- den Landesbetrieben sowie Anstalten des O6ffentlichen
Rechts und Stiftungen (beispielsweise Landesbetrieb Forst
Brandenburg, Stiftung Brandenburgisches Haupt- und
Landgestut Neustadt (Dosse)) sowie

— den Universitaten und Hochschulen (beispielsweise Branden-
burgische Technische Universitat Cottbus-Senftenberg und
Technische Hochschule Brandenburg).

Haushaltssystematisch wird ebenfalls zwischen Kernhaushalt und
Nebenhaushalten unterschieden. Der Kernhaushalt umfasst den
Haushalt des Landes Brandenburg selbst und dient der finanziellen

28 Einrichtungen des Landes, beispielsweise Justizvollzugsanstalten, Hochschule der Polizei, Landes-
hauptarchiv.

29 Personal:
HG 2023/2024, 2. Nachtrag zum HG 2024, ZBB, Zahlen gerundet auf Hundert,
Personalstellen:
Angaben enthalten keine Stellen fur tariflich Beschaftigte der (Fach-)Hochschulen und Universitaten,
da diese von der Stellenplanbindung ausgenommen wurden.
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Steuerung der Landesverwaltung. Neben dem Kernhaushalt
gibt es Nebenhaushalte, die beispielsweise bei Landesbetrieben,
Hochschulen oder anderen staatlichen Einrichtungen bestehen.
Erstin der Gesamtbetrachtung von Kernhaushalt und Nebenhaus-
halten lassen sich die finanziellen Auswirkungen des Personal-
umfangs des Landes vollstandig erfassen.

Zur Personalbewirtschaftung werden in den Haushaltsplanen
der Einzelpldne sowohl die Planstellen fur Beamtinnen und
Beamte sowie die Stellen fur tariflich Beschaftigte als auch
die entsprechenden Ansatze fur die Personalausgaben
ausgebracht. Die Personalausgaben werden hauptsachlich in der
Hauptgruppe 4 (HGr. 4) geplant und bewilligt. Hierbei bilden die
Stellenpléne und die veranschlagten Personalausgabeansatze
wechselseitig die Obergrenze fur die Stellenbewirtschaftung der
Ressorts.

Hinsichtlich der Stellenbewirtschaftung in den Nebenhaushalten
werden die Planstellen und Stellen zwar im Haushaltsplan
des jeweiligen Einzelplans ausgebracht, jedoch werden keine
Personalausgaben in der HGr. 4 im Haushaltsplan ausgewiesen.
Die Aufwendungen fur Personal der Nebenhaushalte werden in
der Haushaltsrechnung des Landes nicht als Personalausgaben
dargestellt, sondern in den Jahresabschlissen der Neben-
haushalte ausgewiesen. Sofern das Land diese Aufwendungen
finanziert, werden sie als Ausgaben in der Hauptgruppe 6 (HGr. 6)
ausgewiesen. In dieser Hinsicht sind die personalwirtschaftlichen
Festlegungen der Nebenhaushalte in den betreffenden
Einzelplanen des Haushaltsplans nicht widerspruchsfrei.

Im Kernhaushalt fallen neben Personalausgaben der HGr. 4
zudem Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an den
Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR an, die gemali
dem AAUG dem Bund zu erstatten sind. Die Gesamtheit dieser
Personalausgaben, also sowohl die Ausgaben der Kern- und
Nebenhaushalte als auch die Kosten im Zusammenhang mit den
Versorgungssystemen, werden als personalinduzierte Ausgaben
bezeichnet. Insgesamt stellen diese Personalausgaben und
-aufwendungen mehr als 30 % der Gesamtausgaben des Landes
Brandenburg dar.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Entwicklung
der personalinduzierten Ausgaben sowie weiterer Kennzahlen des
Personalhaushalts der letzten fuUnf Haushaltsjahre.
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2020 2021 2022 2023 2024  Anderung
Personalausgaben 2023-2024
in Mio. € in %
Kernhaushalt (HGr. 4)
Bezluge Beamtete,
Richterinnen und Richter, 17795 | 18104 18497 | 18824 21358 135
Ministerprasident,
Ministerinnen und Minister
Entgelte Beschaftigte 805,2 8481 903,2 971,41 1.083,4 15
Versorgungsbezlge 360,0 403,0 4474 498,9 610,4 22,4
Beihilfen, Unterstutzungen, 1353 1448 1574 1721 1952 13,4
Fursorgeleistungen
Davon fur versorgungs- 557 632 726 840 989 177
empfangende
Aufwendungen fur Abge-
ordnete und Ehrenamtliche 226 224 229 253 272 7
Ubrige Personalausgaben 4,7 44,2 48,5 51,5 55,0 6,8
Kernhaushalt insgesamt 3.144,3 3.273,0 3.4289 3.601,6 4.107,0 14,0
30
Rersonalausgabenquote | 219 22,2 229 22,4 24,2 79
(in %)
Nebenhaushalte (HGr. 6)
Ausgaben fur Personal-
aufwendungen in Neben- 676,0 653,5 672, 693,6 745,3 74
haushalten
Ffersonalausgabenquote 1l 26,6 26,6 274 26,7 28,5 6,9
(in %)
Beteiligung an Kosten der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR
Ausgaben AAUG 529,0 4629 463,5 4727 4793 14
Personalinduzierte Ausgaben ' 3493 | 43894 | 45645 47680 53316 18
insgesamt
F?ersonalausgabenquote 1l 30,3 29,7 30,5 29,7 314 5,8
(in %)
Weitere Kennzahlen zum Kernhaushalt
Aktive Beschaftigte
im Kernhaushalt3' in 41367  42.040 | 42585 | 43132 | 43913 1,8
Vollzeitaquivalenten (VZA)3?
Versorgungsempfangende 13737 | 15067 | 16407 17635 18.892 71
(Anzahl)
Tabelle 31: Personalausgaben nach Zweckbestimmungen, Anzahl der Beschdftigten
und Versorgungsempfangenden sowie ausgewdhlte Kennzahlen 2020 bis

2024
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2020 bis 2024, Angaben der ZBB zum
31.12.2024, Abweichungen durch Rundung, eigene Berechnungen

30 Berechnung der bereinigten Ausgaben gemal3 8 13 Absatz 4 Satz 2 LHO.
31 Ohne Anwarter, Auszubildende, Studierende.

32 Bei der Ermittlung der Vollzeitdquivalente (VZA) werden Teilzeitbeschaftigte mit deren Anteil an
der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschaftigten berlcksichtigt (zum Beispiel bilden zwei 50 % Teilzeitbe-
schaftigte ein Vollzeitaquivalent).
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In den vergangenen funf Jahren lag der durchschnittliche Anstieg
der Personalausgaben der HGr. 4 jahrlich bei 5 %. Dieser Trend
wurde fur das Jahr 2024 mit einer Steigerung der Personalaus-
gaben um 14,0 % im Vergleich zum Vorjahr deutlich Ubertroffen.
Hierbei hatten die Ausgabensteigerungen bei den Entgelten
(11,5 %), den Bezugen (13,5 %), den Beihilfen (13,4 %) und insbe-
sondere bei den Versorgungsleistungen (22,4 %) den grof3ten
Einfluss.

Daruber hinaus sind weitere Ausgaben fur Personal mittelbar
auch in Leistungen an Dritte enthalten. Dabei handelt es sich
beispielsweise um Bestandteile von Zuwendungen, Entgelte
an freie Trager sowie Verlustausgleiche fur Beteiligungen des
Landes Brandenburg. Diese Ausgaben fur Personal werden in den
folgenden Betrachtungen jedoch nicht bertcksichtigt.

13.2 Ausgaben und Aufwendungen fir aktives Personal

Die Ausgaben bzw. Aufwendungen fur das aktive Personal
erfolgen sowohl aus der HGr. 4 (Kernhaushalt) als auch aus der
HGr. 6 (Nebenhaushalte).

23 26'155,0 Bezlge
' 2.135,8

745,3 B Entgelte

Personalaufwendungen
Nebenhaushalte

m Aufwendungen fur
Abgeordnete
und Ehrenamtliche
Beihilfen, Unterstitzungen,
FUrsorgeleistungen

H Sonstige

in Mio. €

Abbildung 15:  Ausgaben und Aufwendungen fur das aktive Personal
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2024, Meldung des MdFE zur HGr. 6 Verla-
gerte Personalausgaben HGr. 6 It. Mitteilung des MdFE vom 28.04.2025

Im Jahr 2024 wurden fur das aktive Personal insgesamt
4.139,4 Mio. Euro ausgegeben. Die wichtigsten Ausgabenbestand-
teile hierfur sind die Beztuge und die Entgelte fur das Personal in
der Kernverwaltung sowie die Personalaufwendungen in den
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Nebenhaushalten. Dabei machen die Bezige mit mehr als der
Halfte der Gesamtausgaben den grol3ten Anteil aus.

Die im Jahr 2024 deutlich héheren Personalausgaben fur die
Entgelte der Beschaftigten in der Kernverwaltung und in den
Nebenhaushalten resultieren im Wesentlichen aus dem Ergebnis
der Tarifrunde fur die Beschaftigten des offentlichen Dienstes
der Lander (TV-L) vom Dezember 2023. Dieser Tarifabschluss
umfasste eine steuerfreie Inflationsausgleichspramie fur jeden
Tarifbeschaftigten von bis zu 3.000 Euro, eine Erhoéhung der
Werte der Entgelttabelle um 200 Euro ab November 2024 sowie
eine Gehaltserhdohung von 5,5 % ab Februar 2025. Die erste Rate
der Einmalzahlungen von bis zu 1.800 Euro (bzw. 1.000 Euro fur
Auszubildende) fir Dezember 2023 wurde ab Ende Februar 2024
ausgezahlt. Folglich wurden die Anderungen erst im Jahr 2024
kassenwirksam.

Der Tarifabschluss zum Inflationsausgleich im Dezember 2023
wurde auf die Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und
Richter Ubertragen. Daruber hinaus wurden die Besoldungssatze
rackwirkend zum 1. Januar 2024 um 4,76 % und mit einer weiteren
Anpassung im Juli 2024 um 5,54 % erhoht. Im Wesentlichen
verursachten die Besoldungsanpassungen sowie die Zahlung der
Inflationsausgleichspramie die Ausgabensteigerung fur die Bezlge
im Jahr 2024. Diese Auswirkungen betreffen sowohl die Kernver-
waltung als auch die Nebenhaushalte.

Ein weiterer Grund fur das Anwachsen der Personalausgaben ist
die Zunahme der bewilligten Personalstellen. Im Vergleich zum
Jahr 2022 wurden fur das Jahr 2023 insgesamt 1.025 zusatzliche
Personalstellen genehmigt. FUr das Jahr 2024 waren es 559
Personalstellen. Hiervon entfielen auf die Nebenhaushalte jeweils
108 Personalstellen im Jahr 2023 und 103 Personalstellen im Jahr
2024. Die Erhéhung der Personalstellen wirkte sich aufgrund der
Auswahl- und Besetzungsprozesse jedoch erst mit Verzdogerung
auf die Personalausgaben aus.

Die Besetzung der offenen Personalstellen fuhrte im Jahr 2024
dazu, dass der Personalbestand zum Stichtag 30. September 2024
im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 828 VZA stieg. Es wurden
rechnerisch mehr Personalstellen (wieder)besetzt als neue
Personalstellen hinzukamen. Dadurch sank insgesamt die Zahl
der unbesetzten Personalstellen. Die Besetzungsquote stieg in
der Folge leicht an. Die Erhéhung des Personalbestandes trug
ebenfalls zu den im Jahr 2024 deutlich gestiegenen Personal-
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ausgaben bei. Sie machte jedoch nur etwa 10 % der Gesamtaus-
gabensteigerung aus.

Personalausgabenquoten

Der Landesrechnungshof analysiert regelmalig das Verhaltnis der
personalinduzierten Ausgaben zu den bereinigten Ausgaben. Die
Personalausgabenquote zeigt den Anteil der Personalausgaben
an den bereinigten Ausgaben. In der Ubersicht zu den Personal-
ausgaben werden drei unterschiedliche Personalausgabenquoten
ausgewiesen:

— Die Personalausgabenquote | umfasst die Gesamtausgaben
der Haushaltsgruppe 4 (Kernhaushalt).

- Die Personalausgabenquote Il berucksichtigt zusatzlich die
Ausgaben der Nebenhaushalte.

- Die Personalausgabenquote Ill schliel3t dartber hinaus die
Zuweisungen nach dem AAUG ein.

Seit dem Jahr 2020 sind die personalinduzierten Ausgaben um
22,6 % bzw. 982,2 Mio. Euro gestiegen, wahrend die bereinigten
Ausgaben um 18,5 % zugenommen haben. Die Schwankungen bei
den Quoten zwischen den jeweiligen Jahren wurden mal3geblich
durch die Entwicklung der bereinigten Ausgaben beeinflusst,
insbesondere durch die Ausgaben im Zusammenhang mit der
Coronapandemie, der Verwendung des Sondervermdgens
~Zukunftsinvestitionsfonds des Landes Brandenburg” sowie der
Ausgaben im Rahmen des Brandenburg-Pakets. Im Jahr 2024
stiegen die bereinigten Ausgaben um 5,7 % im Vergleich zum
Vorjahr. Die personalinduzierten Ausgaben nahmen deutlich um
11,8 % zu. Das fuhrte zu einer steigenden Personalausgabenquote.

13.3 Ausgaben fiir Versorgungsempfangende

Die HGr. 4 umfasst nicht nur die Finanzierung des aktiven
Personals, sondern auch die Ausgaben fur die Versorgung von
ehemaligen Bediensteten sowie deren Hinterbliebenen. Der Anteil
der Ausgaben fur Versorgungsempfangende an den Gesamtaus-
gaben der HGr. 4 nimmt jahrlich zu. Im Jahr 2024 lag dieser bei
17,4 %.

Die Versorgungsbeziige werden sowohl fur die ehemaligen
Bediensteten der Kernverwaltung als auch fur jene in den
Nebenhaushalten aus der HGr. 4 ausgezahlt. Erwartungsgemald
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verzeichneten sie den starksten Anstieg bei den Personalaus-
gaben. Die Besoldungsanpassungen und die Inflationsaus-
gleichsregelungen wurden analog auch fur die Versorgungs-
empfangenden dbernommen. Dadurch stiegen die Ausgaben im
Jahr 2024 auch fur diese Personengruppe erheblich.

Zudem ist die Zahl der Versorgungsempfangenden weiter
gestiegen. Im Jahr 2024 erhohte sich diese um 1.257 Personen. Die
Ausgaben fur Versorgungsbezige haben im Vergleich zum Jahr
2023 um 111,6 Mio. Euro zugenommen. Damit stellen sie mittler-
weile einen bedeutenden Anteil an der Entwicklung der Personal-
ausgaben dar.

13.4 Personalstellen und deren Besetzung

Die Zahl der Personalstellen setzt sich zusammen aus Planstellen
und anderen Stellen. Planstellen sind fir Beamtinnen und Beamte
sowie Richterinnen und Richter vorgesehen, kdnnen jedoch auch
mit Tarifbeschaftigten besetzt werden. Stellen hingegen sind
ausschliel3lich Beschaftigten vorbehalten.

Im Haushalt 2025/2026 wurden insgesamt 51.243 bzw. 51.312
Personalstellen geplant. Fur das Jahr 2025 ist eine marginale
Erhdhung um lediglich 48 Personalstellen (0,1 %) vorgesehen,
gefolgt von einer Erhéhung um 69 Personalstellen (0,1 %) im Jahr
2026. Diese Steigerungen fallen im Vergleich zu den Vorjahren
deutlich geringer aus. Im Vergleich zum Jahr 2022 wurden fur das
Jahr 2023 insgesamt 1.025 (2,1 %) und fur das Jahr 2024 weitere
559 (1,1 %) zusatzliche Personalstellen mit dem Haushaltsplan
bewilligt.

Die Personalstellen fur die Haushaltsjahre 2025 und 2026
enthalten unter anderem 598 bzw. 642 Nachwuchsstellen (2024:
636 Nachwuchsstellen). Die Nachwuchsstellen sollen als Einstel-
lungskorridore dienen, um neue Mitarbeitende zu gewinnen und
damit die Verjungung und den Wissenstransfer sicherzustellen.
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Abbildung 16:  Personalstellen 2022 bis 2026 ohne Einzelplan 14
Zur Vergleichbarkeit der Jahre 2022 bis 2026 wurden die Nachwuchsstellen
bei den jeweiligen Ressorts herausgerechnet und der Kategorie ,Sonstige”
zugeordnet.
Quelle: HG 2022, HG 2023/2024, Nachtrag zum HG 2024, HG 2025/2026

Der grolite Anteil der Personalstellen entfallt mit 40,1 % weiterhin
auf den Schulbereich. Im Haushaltsplan fur das Jahr 2025 wurde
dieser Bereich jedoch um insgesamt 121 Personalstellen (0,6 %)
reduziert und fur das Jahr 2026 ist eine weitere Reduzierung um
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100 Personalstellen (0,5 %) vorgesehen. Um die wegfallenden
Personalstellen zu kompensieren, ist vorgesehen, dass die
Lehrkrafte kunftig eine Stunde langer unterrichten. Zugleich sollen
die zeitlichen Ressourcen der Lehrkrafte fuUr organisatorische
Aufgaben entsprechend reduziert werden.

Neben dem Schulbereich ist im Haushaltsplan 2025 auch bei
der Justiz® (1,2 %) und bei der Ministerialverwaltung (0,7 %) eine
Reduzierung von Personalstellen geplant.

Die Polizei halt mit 16,8 % der Personalstellen des Haushaltsplanes
2025 weiterhin den zweitgroBten Anteil an Personalstellen. In
diesem Bereich ist in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 der
grolite Stellenzuwachs mit jeweils 100 zusatzlichen Personalstellen
pro Jahr (1,2 %) vorgesehen. Auf diese Weise soll eine sukzessive
Anndherung an die Zielzahl von 9.000 Personalstellen fur den
Bereich der Polizei erreicht werden. Vor diesem Hintergrund ist
auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der
Zahl der Stellen zu rechnen.

Die Aufgabenbereiche der Justiz34, der Landesbetriebe und
die ,sonstigen Aufgabenbereiche” der Landesverwaltung
beanspruchen mit jeweils rund 8 bis 9 % ahnliche Anteile am
geplanten Personalstellen-Soll.

13.5 Besetzungsquote bleibt trotz positiver Entwicklung
auf moderatem Niveau

In den Jahren 2021 und 2022 erfolgte die Berichterstattung an
den Ausschuss fur Haushalt und Finanzen Uber die Besetzung der
Planstellen und Stellen noch quartalsweise. Seit dem Haushaltsjahr
2023 ist gemalR 820 Absatz2 Nummer4 HG 2023/2024 die
Erstellung dieses Berichts jedoch nur noch zum Stichtag
30. September vorgesehen. Gemal3 der Festlegung in 8 19 Absatz 2
Nummer 3 HG 2025/2026 ist dieser Stichtag auch fur die
Haushaltsjahre 2025 und 2026 mal3geblich.

Das in den Berichten an den Ausschuss fur Haushalt und Finanzen
ausgewiesene Soll fur Planstellen und Stellen weicht regelmaRig
von denen im Haushaltsplan ab. Dafur gibt es vielfaltige Grtnde.
So fallen Zeitraume fUr das Haushaltsjahr und das Schuljahr
auseinander. Bei den Berichten zum Stichtag vor dem 1. August

33 Ohne]Justizvollzug.
34 Ohne]Justizvollzug,
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bezieht sich in den Haushaltskapiteln der Schulen das Soll fur die
Planstellen und Stellen auf den Haushaltsplan des Vorjahres.

Daruber hinaus berucksichtigt das MdFE in seinen Berichten
sowohl Verschiebungen innerhalb der Einzelpléane als auch
gesonderte Bewilligungen des Haushalts- und Finanzausschusses
fur Hohergruppierungen von Planstellen und Stellen sowie fur
zusatzliche Stellen. All dies fuhrt dazu, dass das in den Bereichen
ausgewiesene Soll an Planstellen und Stellen regelmalig nicht mit
dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Soll Ubereinstimmt.

971 96,7 972 969 975 960 948 947 952 945 951

48.075 47.887 48.094 48.84549.246 4 094 49-02549.279 49.61250.64551.227

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Soll Besetzungsquote in %

Abbildung 17:  Entwicklung der Besetzung der Personalstellen ohne Einzelplan 14 fur die
Jahre 2014 bis 2024
Quelle: Ubersicht tiber die Besetzung der Planstellen und Stellen zum 31.05.
des Jahres (Bericht gemal’ § 18 Absatz 2 Nr. 4 HG der Jahre 2014 bis 2020),
zum 31.12. der Jahre 2021 und 2022 (Berichte gemal3 § 19 Absatz 2 Nr. 4
HG 2021 bzw. 2022), zum 30.09. der Jahre 2023 und 2024 (Berichte gemal3
§ 20 Absatz 2 Nr. 4 HG 2023/2024)

Die Zahl der Personalstellen ist seit dem Jahr 2016 kontinuierlich
gestiegen. Der deutliche Rilckgang der Personalstellen im
Jahr 2019 ergibt sich hingegen nur rein rechnerisch. Fur die
(Fach-)Hochschulen wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans
im Bereich der Tarifstellen gelockert. Demzufolge wurden
2.297 Stellen weniger ausgewiesen. Die Steuerung erfolgt seitdem
Uber Personalobergrenzen.

Die Besetzungsquote war in den Jahren 2014 bis 2018 relativ stabil.
Von 2018 bis 2023 sank sie jedoch von 97,5 % auf 94,5 %. Die
Anzahl der nicht besetzten Personalstellen stieg von 1.252 im Jahr
2018 auf 2.533 im Jahr 2024. Damit haben sich die unbesetzten
Personalstellen innerhalb dieses Zeitraumes mehr als verdoppelt.

110



Jahresbericht 2025 Landesrechnungshof Brandenburg

Trotz einer leichten Verbesserung der Besetzungssituation zum
Ende der Jahre 2022 und 2024 blieb das Verhaltnis der besetzten
Personalstellen zu den ausgebrachten Personalstellen auf einem
moderaten Niveau.

Dies hat vielfaltige Ursachen. So vergeht gewohnlich zwischen
der Bewilligung neuer Personalstellen und deren Besetzung eine
gewisse Zeit. Die Ressorts bendtigen diese fur vorbereitende
Mallnahmen (zum Beispiel zum Erstellen von Arbeitsplatz- bzw.
Dienstpostenbeschreibungen und -bewertungen) und fir den
Prozess der Stellenausschreibung und Mitarbeitergewinnung.
Weitere Ursachen fUr den steigenden Anteil an unbesetzten
Personalstellen kénnen die Zuweisung groRerer Personalstellen-
kontingente, die erschwerte Personalgewinnung von Fachkraften
oder das altersbedingte Ausscheiden von Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richtern sowie Beschaftigten der
geburtenstarken Jahrgange sein.

Nach einem leichten Ruckgang im Jahr 2023 war im Jahr 2024
wieder eine Verbesserung der Besetzungsquote zu verzeichnen.
Der Landesrechnungshof wird die Entwicklung insbesondere
vor dem Hintergrund des vergleichsweise geringen Stellen- und
Planstellenaufwuchses in den Jahren 2025 und 2026 aufmerksam
beobachten, da sich diese Faktoren auf die weitere Entwicklung
der Besetzungsquote auswirken kénnen.

In den einzelnen Bereichen entwickelten sich die Besetzungs-
quoten unterschiedlich:
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Abbildung 18:  Besetzungsquoten ohne Einzelplan 14 fur die Jahre 2020 bis 2024
Quelle: Ubersicht Uber die Besetzung der Planstellen und Stellen zum
31.05. des Jahres 2020 (Bericht gemdl3 § 18 Absatz 2 Nr. 4 HG 2019/2020),
zum 31.12. der Jahre 2021 bis 2022 (Bericht gemaR § 19 Absatz 2 Nr. 4 HG
20271 bzw. 2022), zum 30.09. der Jahre 2023 und 2024 (Berichte gemal3 § 20
Absatz 2 Nr. 4 HG 2023/2024)

Im Bereich der Finanzamter konnte im Haushaltsjahr 2024 der
positive Trend der ansteigenden Besetzungsquote auf 95,6 %
(3,7 Prozentpunkte) fortgesetzt werden. Diese Entwicklung
war auf die verstarkten Bemuhungen des MdFE in den letzten
Jahren zurlckzufihren. Mit Ausnahme der Bereiche Landes-
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rechnungshof, Ministerialverwaltung, ,Sonstige” und der Landes-
betriebe war insgesamt ein leichter Anstieg bzw. eine Stabili-
sierung der Besetzungsquote im Vergleich zum Jahr 2023 zu
verzeichnen. Der Anteil an besetzten Personalstellen ist weiterhin
bei den (Fach-)Hochschulen (85,0 %) und den Landesbetrieben
(84,2 %) am geringsten.

Die Besetzungsquote im Bereich der Polizei lag in den Jahren
2023 und 2024 konstant bei 96,0 %. Das MIK hat eine Zielzahl
von 9.000 Planstellen und Stellen festgelegt, die durch einen
kontinuierlichen jahrlichen Zuwachs von 100 Personalstellen
erreicht werden soll. Dabei stellt sich die Frage, wie diese zusatz-
lichen Stellen besetzt werden sollen. Derzeit werden an der
Fachhochschule der Polizei in Oranienburg jahrlich 400 Polizei-
anwarterinnen und -anwarter ausgebildet. Diese Zahl soll ab 2025
auf 440 erhoht werden. Von den Anwarterinnen und Anwartern
brechen 20 % bis 30 % ihre Ausbildung ab. Somit kdnnen in
Brandenburg im Durchschnitt lediglich rund 330 Polizisten in den
aktiven Dienst Gbernommen werden. Gleichzeitig ist im Jahr 2025
mit einem regularen Ausscheiden von ca. 350 Polizeibeamtinnen
und -beamten zu rechnen, was sich durch den demografischen
Wandel mit steigender Tendenz noch verstarken wird. Obwohl
das MIK bereits Mal3nahmen zur Sanierung und Erweiterung der
Hochschule der Polizei im Haushalt vorgesehen hat, wird es noch
einige Zeit dauern, bis diese Malinahmen umgesetzt sind und die
Ausbildungszahlen entsprechend steigen. Diese Entwicklung wird
vom Landesrechnungshof vor dem Hintergrund des geplanten
Personalstellenaufbaus in den kommenden Jahren weiterhin
aufmerksam beobachtet.

13.6 Versorgungsleistungen

Das Land Brandenburg erbringt insbesondere folgende
Leistungen fUr die Altersvorsorge und Beamtenversorgung:

- beamtenrechtliche Versorgungsbezlge,

— Erstattung nach dem AAUG an den Bund fur Sonder- und
Zusatzversorgungssysteme,

- Versorgungszahlungen fur ehemalige Mitglieder der Landes-
regierung,

— Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung und

- Umlagen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der
Lander.
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Versorgung 2020 | 2021 2022 2023 | 2024
inTsd. €

Einnahmen

Versorgungszu-

schldge beurlaubter
Beamtinnen und
Beamter sowie
Richterinnen und
Richter

26694 25733 2.858,5 2.790,3 3.5423

Erstattungen anderer
Dienstherren (VLT) *®

Zuweisungen
aus dem 12.058,6 18.545,2 21.146,6 411311 37.828,4
Versorgungsfonds

Gesamteinnahmen 65.671,8 70.034,4 66.616,3 83.063,4 77.689,9
Ausgaben

50.943,8 48.915,9 42.611,2 39.142,0 36.319,2

Versorgungs-

. 607972,8 | 551.803,2 557.284,3 579.874,5 601.804,5
leistungen, davon

Versorgungs-
bezlge des ehe-
maligen MP und
der ehemaligen
Minister und
Ministerinnen

Beihilfen fur
Versorgungs- 55.704,9 63.199,8 72.6254 84.010,9 98.854,7
empfangende

1.880,7 1.845,5 1.647,6 1.788,6 2.005,8

Erstattungen
an andere 21.014,7 23.627,8 19.239,3 211934 21.450,6
Dienstherren 3¢

Fursorge-
leistungen

Erstattung AAUG 529.0139 | 462.872,7 463.546,2 472.718,3 479.317,3

Versorgungsbezlge
Beamtinnen und
Beamten sowie 358.148,9 4011576 445741,4 497.068,8 608.429,3
Richterinnen und
Richter

358,6 2574 225,8 1633 176,1

Zufuhrungen an den

Versorgungsfonds 0.0 0.0 0.0 0.0 00

Aufwendungen fur
ehemalige MdL und 3.5572 2.710,6 2.7459 2.8169 3.364,3
Hinterbliebene

Gesamtausgaben 969.678,9 955.671,4 1.005.771,6 1.079.758,2 1.213.598,1

Tabelle 32: Versorgungsleistungen 2020 bis 2024
Quelle: Ist It. Kassenabschluss 2020 bis 2024, eigene Berechnungen,
Abweichungen durch Rundung

35 Einnahmen aus der Beteiligung anderer Dienstherren aus der Versorgungslastenteilung.
36 Erstattungen an andere Dienstherren aus der Versorgungslastenteilung.
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Die Versorgungsleistungen Uberschritten, wie bereits in den
vergangenen beiden Jahren, die Milliardengrenze. Sie betrugen im
Jahr 2024 insgesamt 1.213,6 Mio. Euro (2023: 1.079,8 Mio. Euro).

Auch im Jahr 2024 Uberstiegen die Einnahmen die Ausgaben nach
dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag® deutlich. Aller-
dings entwickelten sich die jahrlichen Einnahmen in den letzten
Jahren rucklaufig.

Die Einnahmen ergeben sich aus den Zahlungen fruherer Dienst-
herren, deren Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und
Richter sich in den Dienst des Landes Brandenburg versetzen
lieBen. Die frUheren Dienstherren sind durch den Staatsvertrag
verpflichtet, sich an den kinftigen Versorgungsleistungen durch
Zahlung bestimmter Pauschalen zu beteiligen. Deren Ho6he
ist vom Lebensalter der Ubernommenen Person abhangig. Im
umgekehrten Fall entstehen dem Land die entsprechenden
Ausgaben. Der Landesrechnungshof regt erneut an, die hier fur
Versorgungszwecke erzielten Einnahmen zu verwenden, um die
steigenden Versorgungslasten abzufedern. Es erscheint nach wie
vor wenig vorausschauend, diese Lasten allein aus dem laufenden
Haushalt zu begleichen.

13.6.1 Anteil der Versorgungsbeziige am Landeshaushalt

Erwartungsgemald stiegen die Ausgaben fur die im Ruhestand
befindlichen Personen bzw. deren Hinterbliebene erneut an.
Im Jahr 2024 stiegen diese Versorgungsbezlige auf insgesamt
608,4 Mio. Euro® an. Im Jahr 2023 waren es noch 497,1 Mio. Euro.
Binnen 6 Jahren hat sich die Summe der Ausgaben von
269,5 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 608,4 Mio. Euro im Jahr 2024
mehr als verdoppelt.

Auch der Anteil an den personalinduzierten Ausgaben erhdhte
sich deutlich von 6,8 % im Jahr 2018 auf 11,4 % im Jahr 2024.

Zunehmend belasten diese Ausgaben den Landeshaushalt und
werden in den kommenden Jahren einen immer grolReren Anteil an
den personalinduzierten Ausgaben ausmachen. Folglich wird ein
immer hdherer Anteil der Einnahmen fur Versorgungsausgaben
verwendet werden mussen.

37 Staatsvertrag Uber die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und landeribergreifenden
Dienstherrenwechseln.

38 Versorgungsbezlige onne ehemalige Ministerprasidenten sowie Ministerinnen und Minister.
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13.6.2 Ausgaben fir Sonder- und Zusatzversorgungssysteme
nach dem AAUG

Mit dem AAUG wurde die Uberfiihrung von Anspriichen und
Anwartschaften aus Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der
DDR in die gesetzliche Rentenversicherung geregelt.

Zum einen erstatten die Lander im Beitrittsgebiet dem Bund nach
§ 15 Absatz 2 Satz 1 AAUG in voller Héhe die Aufwendungen fiir
das Sonderversorgungssystem der Deutschen Volkspolizei, der
Feuerwehr und des Strafvollzugs sowie fur Verwaltungskosten. Im
Jahr 2024 betrugen die Ausgaben des Landes Brandenburg hierfur
162,2 Mio. Euro (2023: 160,4 Mio. Euro).

Zum anderen erstatten die ostdeutschen Lander dem Bund
Aufwendungen fUr die Zusatzversorgungssysteme der DDR, etwa
fur ehemals kunstlerisch oder wissenschaftlich tatiges Personal.
Der Erstattungsbetrag des Landes belief sich fur das Jahr 2024 auf
317,1 Mio. Euro (2023: 312,2 Mio. Euro).

13.6.3 Entwicklung und Anzahl der Versorgungsempfangenden

Im Verlauf der letzten Jahre ist die Anzahl der Versorgungs-
empfangenden kontinuierlich angestiegen. Diese erreicht nun
bereits rund die Halfte der Anzahl der im aktiven Dienst befind-
lichen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter.
Bereits im Jahr 2021 wurde die Schwelle von 15.000 Versorgungs-
empfangenden in Brandenburg Uberschritten. Auch im Jahr
2024 ist die Anzahl der Versorgungsempfangenden um 1.257
auf insgesamt 18.892 angewachsen. Dies entspricht einem
Zuwachs von 7,1 %. Wahrendessen lag die Gesamtzahl der aktiven
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter bei
etwa 35.000 Personen.
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Verhaltnis Versorgungsempfangende zu aktiven Beamtinnen und
Beamten sowie Richterinnen und Richternin %

Abbildung 19:  Verhdltnis Versorgungsempfangende zu aktiven Beamtinnen und Beamten
sowie Richterinnen und Richtern 2020 bis 2024
Quelle: Angaben der ZBB zum 31.12.2024, eigene Berechnungen,
Abweichungen durch Rundung

Von 18.892 Versorgungsempfangenden erhielten 16.963 Personen
ein Ruhegehalt und 1.956 Personen eine Hinterbliebenenver-
sorgung.

Mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze (einschliel3lich der
besonderen gesetzlichen Altersgrenzen) schied weniger als
die Halfte der Ruhegehaltsempfangenden aus dem Dienst aus
(45,1 %). Solche besonderen gesetzlichen Altersgrenzen gelten
insbesondere fur Vollzugsbeamtete der Polizei und der Justiz.
Vor Erreichen dieser gesetzlichen Altersgrenze gingen 54,9 % der
Ruhegehaltsempfangenden in den Ruhestand, zum groRen Teil
unter Inkaufnahme von Versorgungsabschlagen.

Hierbei schieden 2.681 Ruhegehaltsempfangende aufgrund einer
festgestellten Dienstunfahigkeit aus. Dies entspricht einem Anteil
von 15,8 % aller Ruhegehaltsfalle.
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Vollzugsdienst = Schul- | Richter- | Ubrige Gesamt
Polizei/Justiz dienst = dienst

anr;?arﬁg'gfze gesamt 5859 8577 452 | 4.004 18.892
Ruhegehalt 4907 8.076 379 3.574 16.936
Witwen-/Witwergeld 878 440 62 372 1.752
Waisengeld 74 61 1 58 204
Nachrichtlich: Tatbestande fur die Entstehung des Ruhegehalts
Dienstunfahigkeit 587 1.493 34 567 2.681
iﬁ;f:gﬂi;igesetz”me 4252 3 0 6 4261
Antragsaltersgrenze 57 5311 116 1.054 6.538
Gesetzliche Altersgrenze 10 1.268 229 1.862 3.369
Einstweiliger Ruhestand 0 0 0 45 45
e o 0o ;
sonstige Grinde 0 1 0 32 33

Tabelle 33: Versorgungsempfangende und Tatbestande zur Entstehung des

Ruhegehalts 2024
Quelle: Angaben der ZBB zum 31.12.2024

Die Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richter lasst einen weiteren Anstieg der Zahl der
Versorgungsempfangenden erwarten.

1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

O
w
(0]
wn
O
w

W BesO Anwarterinnen
und Anwarter
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Aktuelle Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richter
Quelle: Angaben der ZBB zum 31.12.2024

Abbildung 20:

Diese Darstellung zeigt lediglich eine Momentaufnahme zum
31. Dezember 2024. Sie lasst somit keine RuckschlUsse darauf zu,
wie viele dieser Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen
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und Richter den offentlichen Dienst des Landes Brandenburg
verlassen werden, wie viele mit welchem Jahrgang hinzukommen
und wie viele mit und wie viele vor Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenzen in den Ruhestand treten (mussen).

Sie bildet jedoch die GroRenordnung ab, wie sich die Anzahl der
Versorgungsempfangenden des Landes Brandenburg mittelfristig
entwickeln wird. Allein innerhalb der weiteren 2020er-Jahre gibt es
mehrere Jahrgange (1961 bis 1967) mit je Uber 1.000 Beamtinnen
und Beamten sowie Richterinnen und Richtern, die jahrlich in den
Ruhestand treten werden.

Insgesamt machen die Beamtinnen und Beamten sowie Richter-
innen und Richter der Jahrgange bis 1970, die in den nachsten
Jahren in den Ruhestand treten durfen, mehr als 15.000
Personen aus. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Versorgungs-
empfangenden schon in den nachsten Jahren nahezu verdoppeln
wird.

Langerfristig wird die Zahl der Versorgungsempfangenden - wie
in den westdeutschen Landern - etwa zwei Drittel der Zahl der
aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter
ausmachen.

13.6.4 Geringe Vorsorge gegen den Anstieg der
Versorgungsausgaben

Die Zahl der Versorgungsempfangenden wird zwangslaufig weiter
ansteigen und in absehbarer Zeit das Niveau der Altbundes-
lander erreichen. Mit Blick auf diese Versorgungsbelastung hatte
der Gesetzgeber 2008 das Brandenburgische Versorgungs-
fondsgesetz*® (BbgVfG) verabschiedet. Nach 8 5 Absatz 1 BbgVfG
waren fur jede ab 2009 ernannte, beamtete Person Mittel an das
Sondervermégen des Versorgungsfonds abzufuhren. Ab dem
Jahr 2017 wurden diese gesetzlich verpflichtenden Zufuhrungen
durch Anderung des § 5 Absatz 1 BbgVfG aufgehoben. Nunmehr
.konnen dem Sondervermdgen nach Mal3gabe des Haushalts
Mittel zugefuhrt werden”, wodurch aus Sicht des Landes-
rechnungshofs notwendige Vorsorgemalinahmen einer gewissen
gesetzgeberischen Beliebigkeit unterworfen werden.

Das vorhandene Fondsvermdgen erreichte zum 31. Dezember
2024 einen Wert von 989,6 Mio. Euro.*® Dem MdFE ist darin

39 Brandenburgisches Versorgungsfondsgesetz vom 19. Dezember 2008 (GVBI. | 2008, Nr. 18, S. 361),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (GVBI. 12016, Nr. 31).

40 Vgl MdFE-Vorlage 18/25.
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zuzustimmen, dass der Versorgungsfonds bereits eine Entlastung
des Landeshaushaltes darstellt. Aus Sicht des Landes-
rechnungshofs ist es jedoch geboten, diese Entlastung durch
zusatzliche Zufuhrungen an den Fonds deutlich zu verstarken.

989,6

970,5 972,9

954,3

926,4

2020 2021 2022 2023 2024

Fondsvermogen in Tsd. €

Abbildung 21:  Entwicklung des Sondervermdégens Versorgungsfonds 2020 bis 2024
Quelle: Jahresberichte des MdFE ,Versorgungsfonds des Landes
Brandenburg” 2020 bis 2024

Nach der bereits im Jahresbericht 2022 zitierten Versorgungs-
prognose des MdFE werden sich die Versorgungslasten innerhalb
des kommenden Jahrzehnts auf das Doppelte, mithin auf eine
Milliarde Euro, erhohen. Diese Mittel werden dem Haushalt dann
nicht mehr fur andere Aufgaben zur Verfigung stehen. Nach
der Prognose des MdFE im Anhang zum Entwurf des Haushalts-
gesetzes 2025/2026%" werden im Jahr 2050 sogar Versorgungs-
lasten von 1.452,0 Mio. Euro erwartet.

Der Landesrechnungshof vertritt nach wie vor die Auffassung,
dass zeitnah eine Zufuhrung an den Versorgungsfonds erfolgen
musse. Werden die Mittel aus der Versorgungslastenteilung
(VLT) nicht vollumfanglich zur Deckung der Ausgaben nach der
VLT bendtigt, ware hiertber beispielsweise eine entsprechende
Vorsorge denkbar. Entsprechende Uberschiisse kénnten sodann
dem Versorgungsfonds zugefuhrt werden. Nur ein Versorgungs-
fonds, der durch regelmaRige und nennenswerte Zufuhrungen
gespeist wird, kann kommende Haushalte um den Teil der
Versorgungsbezige entlasten.

41 Vgl.Drs. 8/744,5.157.
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Der Landesrechnungshof bekraftigt seine Haltung, dass eine
nachhaltige  Finanzierung  kunftiger  Versorgungsausgaben
politische Prioritat haben sollte.

14 Ausblick

Der Druck auf den Brandenburger Landeshaushalt ist erneut
gestiegen, insbesondere weil strukturelle Probleme nach wie
vor nicht behoben wurden. Die angespannte Lage wird den
fiskalischen Spielraum fiir den Haushaltsgesetzgeber deutlich
einschranken.

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr
2024 zeigten sich insbesondere in der Entwicklung der Steuer-
einnahmen. Diese stagnierten mit 10.745,2 Mio. Euro annahernd
auf dem Niveau des Vorjahres. Die fur das Haushaltsjahr 2024 in
Ansatz gebrachten Einnahmen aus Steuern und steuerahnlichen
Abgaben in Hohe von 10.918,2 Mio. Euro wurden um 173,0 Mio.
Euro unterschritten.

Aktuelle Steuerschatzungen*? zeigen, dass die Zeiten verlasslich
steigender Steuereinnahmen der Vergangenheit angehoren
durften. Die ausgepragte Schwachephase der deutschen
Wirtschaft fuhrte bereits mehrfach zu einer Korrektur der Steuer-
erwartungen nach unten.

Die Krisen der vergangenen Jahre fuhrten zu umfangreichen
Kreditaufnahmen in Ausnahme zur Schuldenbremse. Diese
ermoglichten dem Haushaltsgesetzgeber unter anderem auch,
die dringend erforderliche Konsolidierung hinauszuschieben.
Das Urteil des Landesverfassungsgerichts*®* zum Brandenburg-
Paket unterstrich, dass sich nicht alle beschlossenen Krediter-
machtigungen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Grenzen
bewegten. FUr notlagenbedingte Kreditaufnahmen gilt es
zukunftig, den durch Landesverfassung und Rechtsprechung
abgesteckten Rahmen nicht zu verlassen. Eine verfassungs-
rechtlich riskante Auslegung der Schuldenregel kdnnte zwar eine
Moglichkeit schaffen, die Losung der strukturellen Probleme des
Landeshaushalts noch weiter in die Zukunft zu verschieben. Dies
birgt jedoch das Risiko rechtlicher Auseinandersetzungen und ist
zudem nicht nachhaltig.

42 Vgl Regionalisierte Steuerschatzungen der 168. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschatzung in
Bremen vom 13. bis 15. Mai 2025.

43 Vgl. VerfGBbg, Urteilvom 21. Juni 2024 - Vf{GBbg 22/23.
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FUr das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Haushaltsausgleich nur
durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rucklage in Hohe von
871,7 Mio. Euro erreicht. Die Allgemeine Rucklage sank somit
auf einen Bestand von 714,7 Mio. Euro. Damit ist der in den
vergangenen Jahren aufgebaute verfigbare Spielraum fir unvor-
hersehbare finanzielle Belastungen bereits deutlich geschrumpft.
Fur die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind Entnahmen in Héhe von
363,0 bzw. 351,0 Mio. Euro vorgesehen. Rechnerisch verbleiben
somit nahezu keine Mittel in der Allgemeinen Rucklage. Dies
durfte zu einer erheblichen Reduzierung der finanziellen Resilienz
des Landes fuhren, was die Handlungsfahigkeit Brandenburgs bei
zukunftigen Krisen oder wirtschaftlichen Abschwingen deutlich
einschranken wird. Auch sind Entnahmen aus der Allgemeinen
Rucklage nicht geeignet zur Losung struktureller Probleme.

Uberdies ist fir die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehen,
die Tilgung der in den Jahren 2020 bis 2023 notlagenbedingt
aufgenommenen Kredite in Hohe von jahrlich 85,3 Mio. Euro
auszusetzen. Kurzfristig schafft ein solcher Schritt fiskalische
Spielraume. Langfristig birgt er jedoch Risiken fur die finanzielle
Stabilitat und zudem auch fur die Glaubwurdigkeit staatlicher
Haushaltsfuhrung. Der Tilgungszeitraum in Brandenburg ist mit
30 Jahren bereits ausreichend bemessen. Die Verschiebung der
Ruckzahlung fuhrt zu einer noch starkeren Belastung zukunftiger
Generationen. Anstatt fur aktuelle Krisen selbst aufzukommen,
werden die Kosten noch weiter als ohnehin geplant in die Zukunft
verlagert. Diese Vorgehensweise widerspricht fundamental dem
Prinzip der Generationengerechtigkeit.

Daruber hinaus steigt mit einer verlangerten Laufzeit die Zinsbe-
lastung, was in einem Umfeld steigender Zinssatze problematisch
werden kann.

Hinzu kommt, dass durch eine Aussetzung der Tilgung der Sinn
der Schuldenbremse untergraben wird. Denn diese wurde
gerade mit dem Ziel eingefiihrt, dauerhafte Neuverschuldung zu
begrenzen und Ausnahmen nur in klar definierten Situationen
zuzulassen. Wird die Ruckzahlungspflicht anschlieend faktisch
ausgesetzt, verliert die Schuldenregel ihre bindende Wirkung und
droht, zu einem bloRen Formalismus zu verkommen.

Der Haushaltsgesetzgeber muss sich auch fragen lassen, ob
diese Strategie nicht zulasten der Transparenz geht. Denn fur
die Burgerinnen und Burger kénnte der Eindruck ausgeglichener
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Haushalte entstehen, wohingegen in Wirklichkeit Schulden ledig-
lich weiter in die Zukunft verschoben werden.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind erhebliche Einsparungen
durch die Veranschlagung Globaler Minderausgaben (GMA) im
Einzelplan 20 in Hohe von 2,4 % des Haushaltsvolumens im Jahr
2025 bzw. 2,3 % im Jahr 2026 zu erbringen. Bei einem Haushalts-
volumen von 16.840,4 Mio. Euro im Jahr 2025 sind 408,0 Mio. Euro
einzusparen. Fur das Haushaltsjahr 2026 sollen es 403,3,2 Mio.
Euro bei einem geplanten Haushaltsvolumen von 17.428,1 Mio.
Euro sein.

Laut eines Gutachtens des Parlamentarischen Beratungsdienstes*
werden GMA ,traditionell dazu ausgebracht, den sog. ,Bodensatz”
des Haushalts abzuschdpfen, der dadurch entsteht, dass regelmdfig
nicht alle im Haushalt veranschlagten MafSnahmen bis zum Ende des
Haushaltsjahres umgesetzt werden kénnen, sodass entsprechende
Finanzmittel nicht verbraucht werden. Es handelt sich hierbei
erfahrungsgemdfs um sehr niedrige (allenfalls) einstellige Prozentsdtze
(1 bis 2 Prozent)”,

Damit werden sich die GMA im Landeshaushalt deutlich Uber dem
vom Parlamentarischen Beratungsdienst definierten Grenzbereich
bewegen. Ob durch ein solches Vorgehen die Haushaltsgrundsatze
der Haushaltswahrheit und der Spezialitat eingehalten werden,
kann nicht ohne Zweifel bleiben. Jedenfalls weist es deutlich auf
ein strukturelles Ungleichgewicht im Landeshaushalt hin, wenn
ein Haushaltsausgleich nur durch die Veranschlagung von GMA in
der vorgenannten Héhe zu erreichen ist.

Die strukturellen Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 stiegen auf
16.095,2 Mio. Euro und lagen damit 1.110,3 Mio. Euro Uber denen
des Haushaltsjahres 2023. Diesen seit Jahren sichtbaren Anstieg
struktureller Ausgaben nimmt der Landesrechnungshof erneut
mit Sorge zur Kenntnis. Im Jahr 2019 lagen die strukturellen
Ausgaben des Landes noch bei 13.269,4 Mio. Euro. Dieser Trend ist
problematisch. Ein immer grof3erer Anteil des Haushalts ist durch
laufende Verpflichtungen gebunden. Dadurch wird der finanzielle
Handlungsspielraum fur Investitionen, Krisenreaktionen und im
Falle konjunktureller Einbriche enger. Wenn wachsende struk-
turelle Ausgaben nicht durch dauerhaft gesicherte Einnahmen
gegenfinanziert werden kénnen, verstarkt sich das ohnehin schon
bestehende strukturelle Ungleichgewicht.

44 Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes vom 29. Juli 2021 zur Zuldssigkeit der Veran-
schlagung Globaler Minderausgaben, S. 25.
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Der Haushaltsgesetzgeber steht vor der Herausforderung,
schnellstmoéglich die notwendigen Schritte fur strukturelle
Veranderungen einzuleiten und zugleich die Generationenaufgabe
des Strukturwandels in der Lausitz weiter voranzutreiben. Der
Strukturwandel wird wachsende finanzielle Belastungen fur den
Landeshaushalt herbeifuhren, auch wenn er langfristig Chancen
fur die Region, die Wirtschaft und die Umwelt bietet. Beispielhaft
sei die im Aufbau befindliche Medizinische Universitat Lausitz -
Carl Thiem genannt, fur deren Teilwirtschaftsplane Forschung
und Lehre sowie Krankenversorgung Zuschisse im Haushalts-
plan in Hohe von insgesamt 78,9 Mio. Euro im Jahr 2025 und
80,4 Mio. Euro im Jahr 2026 veranschlagt wurden.* Weitere
Landesmittel werden fur die Kofinanzierung von Mitteln des
Bundes aufgrund des Strukturstarkungsgesetzes*¢ folgen.

Die Versorgungsausgaben des Landes sind ebenfalls struktureller
Natur. Das Sondervermoégen Versorgungsfonds wurde als
Instrument der langfristigen Finanzplanung eingerichtet. Die
Aussetzung der entsprechenden Zufuhrungen ab dem Jahr 2017
hatte der Landesrechnungshof wiederholt deutlich kritisiert. Denn
es handelte sich um haushaltspolitische Entscheidungen, welche
kunftige Haushalte durch die absehbar steigenden Pensionslasten
erheblich belasten werden.

Die zwischenzeitlich sogar angedachte Auflésung des Versorgungs-
fonds im Haushaltsaufstellungsverfahren zum Doppelhaushalt
2025/2026 hatte eine endgultige Abkehr von jeglicher langfristigen
Vorsorge bedeutet. In Zeiten absehbar wachsender Versorgungs-
ausgaben ist auch dies ein Zeichen mangelnder Generationen-
gerechtigkeit. Daruber hinaus widersprache dies der Intention
der Schuldenbremse, welche auf eine nachhaltige Finanzplanung
abzielt.

Der Schuldenstand des Landes stieg erneut an und erreichte zum
Ende des Haushaltsjahres 2024 eine Hohe von 21.770,5 Mio. Euro.
Angesichts dieser Haushaltslage durfen erforderliche Konso-
lidierungsschritte nicht weiter auf die lange Bank geschoben
werden.

Jedenfalls durfen die strukturellen Herausforderungen im Landes-
haushalt nicht dazu fuhren, Wege zur Umgehung der Schulden-
bremse zu suchen. Somit muss sich auch die Madglichkeit,

45 Vgl. Haushaltsgesetz 2025/2026, Einzeplan 06, Ministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kultur.
46 Strukturstarkungsgesetz Kohleregionen vom 08. August 2020 (BGBI. 1 2020 Nr. 37,S. 1795).
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konjunkturbedingte Kredite aufzunehmen, innerhalb des von der
Landesverfassung vorgegebenen Rahmens bewegen.

Mit Beschluss des Landtags vom 20. Juni 2025 anderte der
Haushaltsgesetzgeber das bislang angewendete Verfahren zur
Berechnung der Konjunkturkomponente.*” Das neue Verfahren
weicht nicht nur deutlich von bisherigen Mal3staben ab, sondern
fuhrt auch zu einer erheblich erweiterten Moglichkeit der
konjunkturbedingten Kreditaufnahme. Mit dem Haushaltsgesetz
2025/2026 und folgend bis zum Jahr 2028 wird durch die
geanderte Berechnungsmethodik ein Kreditaufnahmevolumen
von insgesamt 3.713,1 Mio. Euro*® moglich. Das ist eine erhebliche
Ausweitung gegenuber fruheren Haushaltsjahren.

Der Landesrechnungshof sieht diese Entwicklung mit Sorge, denn
die zusatzlichen Mittel werden nicht durch echtes Wachstum
oder Steuermehreinnahmen gedeckt, sondern beruhen auf
rechnerischen Effekten. Die gednderte Berechnungsmethodik darf
zumindest nicht dauerhaft zu einem hoheren Kreditaufnahme-
spielraum fuhren. Denn nach dem Symmetriegebot mussen
konjunkturbedingt im Abschwung aufgenommene Kredite im
konjunkturellen Aufschwung auch wieder getilgt werden.

Obgleich das geanderte Verfahren zur Berechnung der Konjunk-
turkomponente in Teilen der Fachwelt als nachvollziehbar und
vertretbar beschrieben wird,* kann niemand garantieren, dass
konjunkturbedingt aufgenommene Kredite in der Zukunft
tatsachlich getilgt werden. Daher bleibt dieses Vorgehen
aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht frei von Zweifeln. Aus
Sicht des Landesrechnungshofs muss trotz der gegenwartig
begrenzten Wachstumsprognosen und der bereits angespannten
Haushaltslage sichergestellt sein, dass im Abschwung aufge-
nommene Kredite mittelfristig auch wieder abgebaut werden.
Alles andere birgt die Gefahr, dass es zu einer strukturell
dauerhaft erhdhten Neuverschuldung kommt.

Die Reform der Schuldenbremse auf Bundesebene durfte
sich in den kommenden Jahren auch auf den Brandenburger
Landeshaushalt auswirken. Durch die Grundgesetzanderung®°

47 Landtagsbeschluss zu § 18a Absatz 3 Satz 4 Landeshaushaltsordnung vom 20. Juni 2025.
48 Vgl.Drs. 8/745,S.53.

49 Anhdrung im Ausschuss fur Haushalt und Finanzen am 12. Juni 2025 zum Haushaltsbegleit-
gesetz zum Gesetz Uber die Feststellung des Haushaltsplanes des Landes Brandenburg fur die
Haushaltsjahre 2025 und 2026, hitps./www.landtag.brandenburg.de/de/44267, (Abruf : 19. Juni 2025), vgl.
Drs. 8/1231.

50 Anderung von Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz - Bundestagsbeschluss vom 18. Mérz 2025 zu
BT-Drs. 20/15117.
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ist die Aufnahme von Schulden in H6he von 0,35 % des
Bruttoinlandsprodukts moglich geworden. Dies stellt eine
Abkehr von der bisherigen Regelung dar, die den Landern
im Normalfall eine strukturelle Neuverschuldung verwehrte.
Die konkrete Ausgestaltung der Reform wird entscheidend
dafur sein, wie effektiv Brandenburg madgliche neue finanzielle
Handlungsspielraume nutzen wird. Zugleich wirft die Reform
aber auch Fragen hinsichtlich der Tragfahigkeit und Nachhaltigkeit
der Landesfinanzen auf. Denn das Ausweichen in neue
Schulden ist keine geeignete Option zur Losung struktureller
Probleme. Schulden haben einen konkreten Preis - in Form
von Zinszahlungen. Diese sind in jedem Haushaltsjahr erneut
aufzubringen. Tilgungsleistungen und Zinsen erhoéhen als
zusatzliche jahrliche Ausgaben den Druck auf den Haushalt und
schranken zukunftig fiskalische Handlungsspielrdume ein.

Mit einer weiteren Grundgesetzanderung®' wurde die Grundlage
far die Errichtung eines Sondervermodgens mit eigener
Kreditermachtigung von bis zu 500 Milliarden Euro beim Bund
geschaffen. Dieses Sondervermoégen soll der Finanzierung
zusatzlicher Investitionen in die Infrastruktur und zusatzlicher
Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralitat bis 2045 dienen.
Gemald Artikel 143h Absatz 2 GG stehen den Landern aus dem
Sondervermogen 100 Milliarden Euro fur Investitionen in deren
Infrastruktur zur Verfugung.>?

Die gemald Artikel 143h Absatz 2 Satz 4 GG zu schaffende geson-
derte gesetzliche Regelung fur die Verteilung der Mittel an die
Lander steht - ebenso wie die zwischen Bund und den Landern zu
schlieBende Verwaltungsvereinbarung - derzeit>3 noch aus.

Gleichwohl haben die kommunalen Spitzenverbande und
die Landesregierung bereits am 9.September 2025 eine
Verstandigung zur Umsetzung des Sondervermdgens unter-
zeichnet. Darin hat das MdFE die Verteilung der Mittel vorlaufig
berechnet. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Bundes-
gesetzgeber entfallen auf das Land Brandenburg 2.999,2 Mio.
Euro. Davon sind 1.499,5 Millionen Euro fUr den kommunalen
Anteil vorgesehen, der wiederum in Anlehnung an § 13 des
Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes im Verhaltnis 30 %

51 Einfugung von Artikel 143h Grundgesetz - Bundestagsbeschluss vom 18. Marz 2025 zu BT-Drs.
20/M15117.

52 Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Landern und
Kommunen (Lander- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LUKIFG) vom 30. Juli 2025,
BT-Drs. 21/1085).

53 Stand 29. September 2025.
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zu 70 % auf die Landkreise und Gemeinden verteilt wird.>* Der
Landesanteil belauft sich auf 999,7 Mio. Euro, weitere 500 Mio.
Euro sind fur die gemeinsame Finanzierung von Malinahmen der
Gesundheitsvorsorge und Digitalisierung vorgesehen.

In der Vereinbarung ist festgelegt, dass die Kommunen weitgehend
eigenverantwortlich Uber ihren Anteil an den Mitteln des Sonder-
vermogens entscheiden sollen. Die Mittel sollen pauschal,
ohne zuwendungsrechtliches Antrags- und Verwendungsnach-
weisverfahren sowie ohne Eigenanteil ausgereicht werden.%®

Im Rahmen der aktuellen Diskussion bezlglich der landesrecht-
lichen Umsetzung des Sondervermdégens unterstreicht der
Landesrechnungshof die zwingende Notwendigkeit, der Intention
des Bundesgesetzgebers zu folgen. Mittelbewirtschaftende
Stellen sind nach 8 7 Absatz 1 des Entwurfs zum Lander- und
Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) die Lander.
Diese konnen die Auszahlungen der Mittel bei der Bundeskasse
anordnen, sobald die Finanzmittel bendtigt werden. Bendtigt
werden die Mittel zum Falligkeitstag von Rechnungen, die aus
dem Sondervermdgen beglichen werden sollen. Die Anordnung
von Auszahlungen bei der Bundeskasse fur Vorabpauschalen
oder andere Formen der Vorabfinanzierung sind unzuldssig.>®
Insofern geht der Bundesgesetzgeber davon aus, dass die Hohe
der Zinsbelastungen fur den Bundeshaushalt, die aus den Kredit-
aufnahmen des Sondervermdgens resultieren, maf3geblich vom
Zeitpunkt des Mittelabflusses abhangt.>’

Demgemall liegt dem Gesetzentwurf der Grundsatz einer
barokratiearmen und effizienten ~Umsetzung zugrunde.
Ausweislich der Gesetzesbegrindung sollen die Mittel bis zur
Anordnung der Auszahlung im Sondervermdgen des Bundes
verbleiben. Eine pauschale Zuweisung der Mittel bzw. Verein-
nahmung in den Landeshaushalten ist vom Bundesgesetzgeber
nicht intendiert. Nach seinem Willen kénnen das Land und die
Kommunen insofern nur Uber den Teil der Mittel verfugen, der
durch tatsachliche InvestitionsmalBnahmen untersetzt ist. Etwaige

54 Entsprechende Berechnungen fUr jede Kommune sind den Anlagen zur Vereinbarung zu entnehmen.
55 Ziffer IV. Aufteilung Land/Kommunen, Nr. 4. der Vereinbarung.
56 Gesetzesbegrindung zu 8 7 LUKIFG (Bewirtschaftung).

57 Vgl. Vorbemerkungen im Regierungsentwurf (Buchstabe D). Hiernach ist vorgesehen, dass das
Sondervermogen [..] mit Ausgaben von bis zu 100 Milliarden Euro belastet [wird], denen jeweils eine
entsprechende Kreditaufnahme gegenubersteht. Der Zeitpunkt dieser Belastungen hangt von den
tatsachlichen Investitionsmal3nahmen der Lander und Kommunen ab. Aus der Kreditaufnahme des
Sondervermdgens resultierende Zinsverpflichtungen belasten hingegen den Bundeshaushalt. Die
Hohe der Belastungen kann derzeit nicht beziffert werden und hangt maf3geblich vom Zeitpunkt des
Abflusses der Mittel ab”.
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Uberlegungen zu einem Nachtragshaushalt oder der Errichtung
eines Sondervermégens auf Landesebene stehen damit
erkennbar im Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers.

Uberdies lassen sowohl der Regierungsentwurf zum LuKIFG als
auch die Verstandigung auf Landesebene fur die aus dem Sonder-
vermogen zu finanzierenden MalBnahmen einen Mallnahme-
beginn ruckwirkend zum 1. Januar 2025 zu.

Vor diesem Hintergrund weist der Landesrechnungshof darauf
hin, dass auch die Mittel aus dem Sondervermdgen an die
Lander einem verfassungsrechtlichen Zusatzlichkeitserfordernis
unterliegen. Artikel 143h Absatz 1 Satz 1 GG ermachtigt
bereits den einfachen Gesetzgeber nur unter der Mal3gabe der
Zusatzlichkeit zur Errichtung eines Sondervermogens mit eigener
Kreditermachtigung fur Investitionen in die Infrastruktur und fur
Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralitat. Artikel 143h
Absatz 2 Satz 1 GG knUpft seinem ausdrucklichen Wortlaut
nach daran an und bestimmt: ,Aus dem Sondervermdgen nach
Absatz 1 Satz 1 stehen den Landern 100 Milliarden Euro auch fur
Investitionen der Lander in deren Infrastruktur zur Verfugung.”
Durch die Bezugnahme auf Absatz 1 Satz 1 wird deutlich, dass den
Landern 100 Mrd. Euro aus einem Sondervermdgen zustehen, das
in seiner Gesamtheit einem Zusatzlichkeitserfordnis unterliegt.
FUr den auf die Lander entfallenden Teil des Sondervermdgens
kann indes nichts Anderes gelten als fur das Sondervermdgen
insgesamt.

Zweck dieses Kriteriums ist es zu verhindern, dass Investitionen
vom Kernhaushalt ins Sondervermdgen verlagert und im
Kernhaushalt sodann frei werdende Mittel fUr andere,
konsumtive Zwecke genutzt werden.*® Sollte das verabschiedete
Gesetz fur die aus dem Sondervermogen zu finanzierenden
MalBnahmen tatsachlich einen Malinahmebeginn ruckwirkend
zum 1. Januar 2025 ermdglichen, widersprache dies bereits dem
Wortlaut nach dem Zusatzlichkeitserfordernis. Dadurch kénnten
auch Malinahmen finanziert werden, die bereits geplant waren
und fur die eine Finanzierung aus dem Kernhaushalt vorgesehen
war.

Der Landesrechnungshof warnt davor, dass das Zusatzlich-
keitskriterium bei der Umsetzung der Landesmittel aus dem
Sondervermoégen des Bundes keine Beachtung findet. Dadurch
bestiinde die Gefahr, dass der Wille des verfassungsandernden

58 Begrundung zur Einfugung des Zusatzlichkeitskriteriums in Artikel 1430 GG, BT-Drs. 20/15117.
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Gesetzgebers nicht umgesetzt wird. In der Folge wurden keine
neuen, zusatzlichen Investitionen ausgeldst werden. Gleichzeitig
stinde damit eine grundgesetzkonforme Umsetzung des
Sondervermaogens in Frage.

Die Mittel aus dem Sondervermdgen des Bundes erdffnen fur
Brandenburg einerseits die Chance, zentrale Zukunftsaufgaben
auf Landes- und Kommunalebene mit Nachdruck anzugehen.
Andererseits fuhren die enorme Neuverschuldung auf
Bundesebene und die damit einhergehenden langfristigen
Zinszahlungen zu einer Belastung zukunftiger Generationen.
Uberdies bergen die zusatzlichen Mittel das Risiko, dass das Land
Brandenburg und seine Kommunen angesichts der strukturellen
Herausforderungen in ihren Haushalten eigene Investitions-
anstrengungen abschwachen koénnten. Die vom Bund kredit-
finanzierte Investitionsoffensive kann ihre Wirkung jedoch
nur entfalten, wenn die Mittel aus dem Sondervermdgen zu
zusatzlichen Investitionen in Brandenburg fuhren. Der Beachtung
des verfassungsrechtlichen Zusatzlichkeitserfordernisses kommt
insoweit eine entscheidende Bedeutung zu. Bei der landesrecht-
lichen Umsetzung des Sondervermogens sollte der branden-
burgische Gesetzgeber zudem nicht aulBer Acht lassen, dass der
Bund sich fur einen falligkeitsorientierten Abruf der Bundes-
mitel entschieden hat. Der Landesrechnungshof wird die
weitere Umsetzung des Sondervermdégens des Bundes in den
kommenden Jahren mit Interesse begleiten.

Im Brandenburger Landeshaushalt sind strukturelle Reformen
dringend erforderlich, um diesen stabil und belastbar zu halten.
Landesregierung und Parlament sind gefordert, finanzpolitisch
notwendige Entscheidungen fundiert, nachvollziehbar und
zukunftsorientiert zu treffen.

129



	Jahresbericht 2025 
	Vorwort 
	I.	Haushaltsrechnung
	1	Entlastung für das Haushaltsjahr 2022
	2	Das Wesentliche zum Haushaltsjahr 2023
	3	Abschluss des Haushaltsjahres 2023
	4	Schuldenbremse weiterhin nicht eingehalten
	5	Haushaltsvollzug 2023
	6	Vermögensnachweis 2023 und weitere Nachweise 
	7	Prüfung von Belegen
	II.	Haushaltslage

	8	Einnahmen und Ausgaben 2024
	9	Zuweisungen des Landes an die Kommunen
	10	Finanzierungssaldo, Zinsausgaben, Schuldenstand
	11	Struktureller Saldo
	12	Überwachung der Schuldenbremse 
	13	Personalhaushalt
	14	Ausblick
	III.	Besondere Prüfungsergebnisse


	Einzelplan 03
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	15	Defizite beim Flächenmanagement verhindern Einsparungen in Millionenhöhe

	Einzelplan 03 
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	16	Privaten Erwerb und Besitz von Waffen besser kon­trollieren

	Einzelplan 03 
	Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
	17	Zuwendungen im Hochbau – viel Geld, zu wenig Steuerung

	Einzelplan 04 
	Ministerium der Justiz und für Digitalisierung (MdJD)
	18	Finanzierung der Forensischen Ambulanzen neu aufstellen

	Einzelplan 04 
	Ministerium der Justiz und für Digitalisierung (MdJD) und 
	Einzelplan 12
	Ministerium der Finanzen und für Europa (MdFE)
	19	Vernichtung statt Verwertung?

	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	20	Das Ministerium hat das Haushalts- und Ver­gabe­recht durchgängig zu beachten

	Einzelplan 06 
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK)
	21	Unregelmäßigkeiten an der Viadrina

	Einzelplan 08
	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (MWAEK)
	22	Auch in Krisenzeiten sollte das Wirtschafts­ministerium eigene Vorgaben beachten
	IV.	Ergebnisberichte 


	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	23	Weiter hohe Schulgelder für Familien mit mittleren Einkommen

	Einzelplan 05
	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
	24	Das Ministerium verzichtete auf die Rückforderung von Fördermitteln
	V.	Bericht nach § 37 Satz 3 Medienstaatsvertrag

	25	Prüfung der Besetzung und Arbeitsweise der Überwachungsgremien des Rundfunk Berlin-Brandenburg – Teil 2

	Großes Kollegium 
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis


	_Hlk210807695
	_Hlk204674118
	_Hlk204674146
	_Hlk204675340
	_Hlk204676129
	_Hlk204676427
	_Hlk204676477
	_Hlk204676509
	_Hlk204676539
	_Hlk204603225
	_Hlk204673692
	_Hlk204676568
	_Hlk204673911
	_Hlk204673942
	_Hlk204673968
	_Hlk204674049
	_Hlk204674082
	_Hlk204676286
	_Hlk204676453
	_Hlk204673660
	_Ref209100869
	_Hlk209084004
	_Hlk209452005
	_Hlk210232326
	_Hlk210724007
	_Ref163201692
	_Ref206143303
	_Ref163201692
	_Ref185488856
	_Ref185489847
	_Hlk210036417
	_Hlk209171457
	_Hlk209171506
	_Ref54346745
	_Ref55990673
	_Ref57192676
	_Ref58245897
	_Ref58504116
	_Ref60813703
	_Ref121916870
	_Ref124073290
	_Ref127429089
	_Ref135983819
	_Ref136089174
	_Ref144908222
	_Ref193971005
	_Hlk209514407
	_Hlk210141018
	_Hlk210141887
	_Ref193978789
	_Ref193978797
	_Ref194661381
	_Ref193980508
	_Hlk210141314
	_Hlk210141344
	_Ref194649688
	_Ref194930383
	_Ref201351257
	_Ref194930445
	_Ref193705117
	_Ref135988427
	_Ref142038696
	_Ref60861220
	_Hlk104979205
	_Hlk209531889
	_Hlk209772053
	_Hlk209516742
	_Hlk210141067
	_Hlk210141812
	_Hlk210141136
	_Hlk209710140
	_Hlk209710227
	_Hlk209710332
	_Hlk209089143
	_Hlk209095552
	Abbildung 1:	Fälligkeitsstruktur des Kreditportfolios
	Abbildung 2:	Schema Deckungsbeziehungen in den Kapiteln 10 025, 10 026 und 10 027 des Haushaltsplans 2023/2024
	Abbildung 3:	Anteile der Einnahmearten 2024 an den Gesamteinnahmen
	Abbildung 4:	Bereinigte Pro-Kopf-Einnahmen 2024
	Abbildung 5:	Anteile der Ausgabearten 2024 an den Gesamtausgaben
	Abbildung 6:	Bereinigte Pro-Kopf-Ausgaben 2024
	Abbildung 7:	Zuweisungen an die Kommunen nach Kategorien im Jahr 2024
	Abbildung 8:	Schematische Darstellung der Zuweisungen des Landes an die Kommunen 2024 – nicht maß­stabsgetreu
	Abbildung 9:	Zuweisungen an die Kommunen im Jahr 2024 außerhalb des KFA
	Abbildung 10:	Zuweisungen aus den Ressorteinzelplänen an die Kommunen im Jahr 2024
	Abbildung 11:	Finanzierungssalden 2020 bis 2024
	Abbildung 12:	Nettokreditaufnahme, Zinsausgaben und Schuldenstand 2020 bis 2024
	Abbildung 13:	Pro-Kopf-Verschuldung 2023 und 2024
	Abbildung 14:	Einsatzgebiete des Landespersonals sowie Kenn­zahlen zum Per­sonal­haushalt 2024
	Abbildung 15:	Ausgaben und Aufwendungen für das aktive Personal
	Abbildung 16:	Personalstellen 2022 bis 2026 ohne Einzelplan 14 
	Abbildung 17:	Entwicklung der Besetzung der Personalstellen ohne Einzelplan 14 für die Jahre 2014 bis 2024
	Abbildung 18:	Besetzungsquoten ohne Einzelplan 14 für die Jahre 2020 bis 2024
	Abbildung 19:	Verhältnis Versorgungsempfangende zu aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern 2020 bis 2024
	Abbildung 20:	Aktuelle Altersstruktur der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter 
	Abbildung 21:	Entwicklung des Sonder­ver­mögens Ver­sor­gungs­fonds 2020 bis 2024
	Abbildung 22:	Übersicht über die Entwicklung der Planstellen in den Haushaltsjahren 2010 bis 2024 im Land Brandenburg
	Abbildung 23:	Kreislauf Portfoliomanagement
	Abbildung 24:	Struktur der Waffenbehörde im Polizeipräsidium 
	Abbildung 25:	Ausgabenentwicklung zur ForA, Ansatz und Ist-Ausgaben
	Abbildung 26:	Entlassene und versorgte Personen nach Justizvollzugsanstalt (absolute Ver­teilung)
	Abbildung 27:	Entwicklung der Studierendenzahl und der Höhe der institutio­nellen Förderung nach Jahren
	Abbildung 28:	Kosten pro Studierendem nach Jahren
	Tabelle 1:	Jahresabschlüsse 2019 bis 2023
	Tabelle 2:	Haushalterische Verschuldung 2019 bis 2023
	Tabelle 3:	Entwicklung der Verschuldung am Kreditmarkt
	Tabelle 4:	Berechnung des Saldos der finanziellen Transaktionen
	Tabelle 5:	Tilgungsregelungen für die notlagenbedingten Kreditaufnahmen
	Tabelle 6:	Berechnung des strukturellen Ergebnisses
	Tabelle 7:	Bestand des Kontrollkontos zum 31.12.
	Tabelle 8:	Verschuldung am Kreditmarkt und Derivatevolumen 2019 bis 2023
	Tabelle 9:	Entwicklung der Struktur des Gesamtportfolios
	Tabelle 10:	Entwicklung der Zinsausgaben
	Tabelle 11:	Maßnahmen des BBP 2023
	Tabelle 12:	Wesentliche Ausgaben 2023 aus dem BBP
	Tabelle 13:	Ausgabereste und ihr Anteil an den geplanten Gesamtausgaben 
	Tabelle 14:	Entwicklung der GMA 2019 bis 2026
	Tabelle 15:	Haushaltsvermerke im Epl. 10
	Tabelle 16:	Rücklagen zu den Jahresabschlüssen 2019 bis 2023
	Tabelle 17:	Vermögen und Schulden sowie Bürgschaften und Gewährleistungen 2023
	Tabelle 18:	Vermögenswerte des Ver­sorgungs­fonds zum 31. Dezember 2019 bis 2023
	Tabelle 19:	Haushaltsmittel des SV Zifo nach Kategorien zum 31. Dezember 2023
	Tabelle 20:	Bestand des SV Zifo
	Tabelle 21:	Vergleich des Gesamtüberblicks mit den Projektblättern
	Tabelle 22:	Maßnahmen des SV Zifo nach Haushaltsjahren
	Tabelle 23:	Grundvermögen 2022 und 2023
	Tabelle 24:	Sonstiges Verwaltungsgrundvermögen 2023
	Tabelle 25:	Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 des ZIT-BB
	Tabelle 26:	FBB Darlehens- und Kapitalveränderungen
	Tabelle 27:	Einnahmearten 2022 bis 2024 
	Tabelle 28:	Ausgabearten 2022 bis 2024
	Tabelle 29:	Haushaltswirtschaftliche Quoten 2021 bis 2024 
	Tabelle 30:	Struktureller Saldo 2022 bis 2024
	Tabelle 31:	Personalausgaben nach Zweckbestimmungen, Anzahl der Beschäf­tig­ten und Versorgungsempfangenden sowie ausgewählte Kenn­zahlen 2020 bis 2024
	Tabelle 32:	Versorgungsleistungen 2020 bis 2024
	Tabelle 33:	Versorgungsempfangende und Tatbestände zur Entstehung des Ruhegehalts 2024
	Tabelle 34:	Entwicklung der vereinnahmten Gebühren
	Tabelle 35:	Arbeitsumfang der Waffenbehörde
	Tabelle 36:	Überprüfte Erlaubnisinhaber
	Tabelle 37:	Auswertung der noch zu überprüfenden Personen
	Tabelle 38:	Kontrollen der sicheren Aufbewahrung
	Tabelle 39:	Zuwendungen des Landes Branden­burg für Bau­maß­nahmen und Aus­gaben des Landes Branden­burg für Landes­hoch­bau­maß­nahmen 2015-2021 
	Tabelle 40:	Träger der ForA
	Tabelle 41:	Ausgaben für Broschüren und Flyer 
	Tabelle 42:	Abschluss von Beratungs­ver­trägen ohne Zustimmung des Ver­waltungs­rats 

